
Zürich, im Februar 2026

Vera Class sprach in Watt bei Regensdorf 
über Generationen und Lernende. 15

Fokus: ThemaZürcher Wirtschaft
Fokus: Arbeitsplatz

Und: Telekommunikation, Ausstattung

Hund im Büro
Mit dem

Hunde am Arbeitsplatz können 
Stress reduzieren, die Kreativität 

fördern und das Arbeitsklima 
verbessern. Gleichzeitig bergen 

sie Konfliktpotenzial – etwa 
wenn sie Arbeitsabläufe stören 

oder sich aggressiv verhalten. 
Viele erleben Hunde als 

Stressbremse und Eisbrecher, 
andere als Störfaktor oder Risiko. 
Einen Anspruch gibt es nicht: Ob 

Hunde erlaubt sind, entscheidet 
der Arbeitgeber. Klar geregelte 
Zuständigkeiten, Rücksicht auf 
Allergien sowie Haftungs- und 

Versicherungsfragen sind zentral. 
In sensiblen Branchen bleibt der 

Bürohund tabu. (ab)
Ob Hunde im Büro «mitarbeiten» dürfen, entscheidet der Arbeitgeber. �Bild ab

Chatbots beantworten  
einfache Anfragen und  
entlasten Mitarbeiter.  
Fluch oder Segen? 4–5

Mit dem baldigen Eigen-
mietwert-Aus fragt man sich 
auch: Kommt es davor zum 
Renovations-Boom?  8–9

Individualbesteuerung ja 
oder nein? Die Heiratsstrafe 
soll weg. Was Gegner und 
Befürworter dazu sagen.  12

Einige Vereine müssen  
Steuern zahlen, andere 
nicht. Wir zeigen, warum. 16

Zitat des Monats
«Ich bin ein ständiges 
Bildungsprovisorium.»
Vera Class
Berufsbildungsexpertin und selber  
Lernende im Umgang mit neuen Apps

Es geht um viel, gerade für KMU 
mit hohem Umsatz, aber wenig 
Gewinn: Fabio Regazzi, Präsident 
des sgv, kritisiert im Editorial die 
SRG-Gebühren als weltweit sehr 
hoch und besonders unfair für Un-
ternehmen. Schweizer KMU stün-
den ohnehin stark unter Druck, 
während der Staat und staatsnahe 
Betriebe wie die SRG weiter wüch-
sen. Aussagen der SRG-Führung 

über den «Beitrag an die Gesell-
schaft» sieht er als arrogant gegen-
über dem Gewerbe. Zudem sei die 
SRG als übermächtiger Konkur-
renz privater Medien, etwa im Tes-
sin, wo sie mit höheren Löhnen 
Arbeitskräfte abwerbe. 

Auch Gregor Rutz bricht eine 
Lanze für die Gebührensenkungs-
initiative – nach dem Motto «ein-
mal zahlen ist genug». (ZW) 3/7

SRG-Initiative im FokusAltlast-
sanierung.

Eberhard
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Ein ERP, das 
einfach passt
Weil Ihr Erfolg planbar ist
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 Serverstandort Schweiz

 Persönlicher Support  
 von 7 bis 22 Uhr

 Inklusive E-Mail-Adressen  
 und SSL-Zertifikate

 Schnelle Ladezeiten mit  
 NVMe-Technologie

hosttech.ch/webhosting

Dein
Schweizer

Webhoster

Webhosting | Domains | Homepage-Baukasten | Server | vServer

Schnell, einfach und günstig: 

Webhosting aus der Schweiz

Anzeige

In Zeiten von Homeoffi-
ce, dezentraler 
Leistungserbringung 

und digitaler Kommunika-
tion geraten soziale 
Faktoren wie Nähe, 
Vertrauen und nonverba-
le Signale zunehmend ins 
Hintertreffen. Für 
effiziente Geschäftspro-
zesse, hohe Qualität und 
nachhaltigen unternehmerischen Mehrwert ist 
jedoch die direkte Interaktion zwischen 
Mitarbeitenden entscheidend. Auch Innovation 
lebt von Austausch, Geschwindigkeit und 
spontanen Impulsen. Die Büroräume der 
Zukunft müssen genau diese Begegnungen 
gezielt ermöglichen und fördern. 

Digital und dezentral – mit Nebenwir-
kungen: Homeoffice und digitale Zusammen-
arbeit werden von vielen Mitarbeitenden 
geschätzt: eingesparte Pendelzeit, mehr 
Flexibilität, höhere gefühlte Lebensqualität. 

Doch der Preis ist hoch. Nähe zu seinen 
Kolleginnen und Kollegen, Vertrauen und die 
feinen Zwischentöne der nonverbalen Kommu-
nikation gehen verloren. Die Isolation stumpft 
ab, spontane Begegnungen, kreative Dialoge 
oder das beiläufige Wahrnehmen des Gegen-
übers verschwinden. Was bleibt, ist vielleicht 
technische Effizienz – aber oft ohne emotionale 
Tiefe.

Innovation entsteht zwischen Menschen. 
Unternehmerischer Mehrwert zeigt sich nicht 
nur in Produkten oder Dienstleistungen, 
sondern in kontinuierlicher Verbesserung, 
Effizienzsteigerung und Innovationskraft. 
Wertschöpfung entsteht dort, wo Menschen 
miteinander arbeiten, aktiv interagieren, 
Wissen teilen und Ideen weiterentwickeln. 
Mitarbeitende erwarten neben Aufgaben und 
Verantwortung auch Vertrauen, Zugehörigkeit 
und echten Austausch. Gemeinsame Identität, 
schneller Wissenstransfer und gelebte Kommu-
nikation steigern den Unternehmenswert 
nachhaltig.

Büroräume als Begegnungsräume: Die 
Diskussion um die Zukunft des Büros ist in 
vollem Gange: weniger Fläche, Open Labs 
oder gar der vollständige Abschied vom 
klassischen Arbeitsplatz. Klar ist: Die 
Büroflächen von heute und morgen sollen 
Begegnung bewusst inszenieren. Wie in 
einem gut geplanten Rundgang entstehen 
zufällige Kontakte, spontane Gespräche und 
neue Perspektiven. Das «bewegte Büro» 
schafft physische Zufälle, fördert die 
Interaktion und beschleunigt Problemlösun-
gen. 

Vertrauen entsteht analog. So wird 
Kommunikation aktiv gestaltet – und 
Vertrauen entsteht dort, wo Menschen sich 
real begegnen. Digitale Effizienz ist gut. 
Menschliche Nähe ist besser. Wer glaubt, 
Kultur lasse sich downloaden, unterschätzt 
die Kraft des persönlichen Moments. Das 
Büro bleibt: als Bühne für Vertrauen, Be-
schleuniger und Geschwindigkeit sowie für 
neue Ideen.

KOLUMNE

Bruno Sauter 
Unternehmer, Konsulent

Begegnung schlägt  
Bildschirm

SAUTER SAGT’S

Anzeigen

Export-Schock, hohe Energiepreise, 
ausufernde Bürokratiekosten, sinkende 
Nachfrage und Umsatzeinbussen: Die 

Schweizer KMU stehen unter Druck. Und die 
Aussichten sind düster. 

Während in der Privatwirtschaft 
Arbeitsplätze verschwinden, 
wachsen der Staat und staatsnahe 
Betriebe weiter. Die Schere öffnet 
sich schon seit Jahren. Auch bei der 
SRG war das Stellenwachstum stets 
grösser als in der Privatwirtschaft. 
Seit 2000 hat die SRG über 1200 
Stellen aufgestockt – obschon ihr 
Marktanteil geschrumpft ist. 
Bezahlt wird das von der Bevölke-
rung und von den Unternehmen.

Weltweit höchste Gebühren
So darf das nicht weitergehen. Auch der staatsnahe 
Bereich muss sich einschränken. Aber es ist immer 
das Gleiche: Sofort kommt der Vorwurf des 
angeblichen «Zu-Tode-Sparens». So ist es beim 
Entlastungspaket des Bundes, und so ist es bei der 
Senkung der SRG-Gebühren.
Bei der SRG-Initiative geht es genau darum: um 
die Senkung der weltweit höchsten Rundfunkge-
bühren. Und für die Unternehmen geht es um die 
Beseitigung einer inakzeptablen Doppelbelastung. 
Firmen zahlen heute eine SRG-Steuer – obschon 
sie als juristische Personen weder TV schauen noch 
Radio hören können. Jedes Jahr zahlen 150 000 
Unternehmen insgesamt 180 Mio. Franken an die 
Steuerverwaltung für die SRG. Weil die SRG-Steu-
er umsatzabhängig ist, bleibt sie auch bei Verlusten 
geschuldet. Besonders bitter ist das für KMU mit 
hohen Umsätzen und kleinen Margen. So zahlt eine 
Autogarage im Kanton Zürich jedes Jahr rund 

5000 Franken SRG-Steuer: Das sind über 1000 
Prozent mehr als für die frühere Empfangsgebühr.  
Apropos Engagement: Kürzlich hat die SRG-Di-
rektorin in einem Interview gefragt, ob die 
Unternehmen denn nicht bereit seien, «auch einen 

Beitrag an die Gesellschaft zu 
leisten». Es tut weh, von der Chefin 
eines zwangsfinanzierten Senders 
so etwas lesen zu müssen. Es ist ein 
Affront gegenüber allen Gewerbe-
treibenden in diesem Land, die 
Arbeitsplätze schaffen, Lernende 
ausbilden, Steuern zahlen und sich 
für die Gesellschaft engagieren.
Das Gewerbe ist zentral für den 
Zusammenhalt der Schweiz. 
Demgegenüber überhöht die SRG 

ihre Rolle. Augenmass scheint ihr ein Fremdwort 
zu sein. Das zeigte sich auch im Parlament: Die 
kompromisslose SRG-Lobby blockierte jede Lösung 
für einen Gegenvorschlag zur SRG-Initiative.

Konkurrenz zu privaten Medien
Als Tessiner ärgert es mich auch, wenn die SRG 
sich als Hüterin der Sprachen- und Medienvielfalt 
aufspielt. Bei uns im Tessin arbeiten allein für die 
RSI über 1100 Mitarbeitende. Und mit ihren 
besseren Löhnen wirbt die RSI oft Arbeitnehmen-
de von lokalen privaten Medien ab.
Die SRG hat wiederholt angekündigt, 900 Stellen 
abzubauen. Der Abbaupfad erstreckt sich aber bis 
2029. Das fängt die natürliche Fluktuation auf. Das 
Jammern ist Teil der Abstimmungskampagne. Die 
Transformation bei der SRG ist nichts im Vergleich 
zu Entlassungswellen in der Privatwirtschaft. 
Umso dringender müssen KMU jetzt mit der 
SRG-Gebührensenkungs-Initiative entlastet 
werden. Einmal zahlen ist genug.

Einmal zahlen ist genug!  
KMU müssen entlastet werden

Fabio Regazzi
Präsident sgv
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Gerold Brütsch-Prévôt

Manchmal schlagen Chatbots et-
was über die Stränge und erlauben 
sich einen Scherz. Auf die Frage 
«Ich habe genug von meinem 
Mann. Was soll ich tun?», antwor-
tete ein feingetuntes Modell mit 
der Empfehlung, einen Auftrags-
mörder zu engagieren. Gut, selbst 
Schuld, wer auf der Website eines 
Dienstleistungsunternehmens 
diese Frage stellt, dann darf man 
auch eine dumme Antwort nicht 
übelnehmen. Aber schon erstaun-
lich, wie Sprachmodelle Fähigkei-
ten oder Verhaltensweisen entwi-
ckeln, für die sie gar nicht trainiert 
wurden, also sozusagen übermü-
tig aus dem Ruder laufen. 

Immer intelligenter
Früher, als Chatbots nur regel-

basiert programmiert wurden, 
konnte das nicht passieren, weil 
sie auf eine Frage nur eine Ant-
wort kannten. Beispielsweise auf 
die Frage «Gibt es eine Bedie-
nungsanleitung zu diesem Ge-
rät?», lautete die vorgegebene 
Antwort einfach «Ja, hier der 
Link dazu.» Sie basierten also auf 
vordefinierten Regeln, Entschei-
dungsbäumen oder wenn-dann-
Logik, erkannten Schlüsselwörter 
oder Klickpfade und gaben aus-
schliesslich auf vorab definierte 
Fragen eine Antwort. Heute sind 
sie aber intelligenter. Grund dafür 
ist die generative KI, das heisst, 
Chatbots verstehen nicht mehr 
nur feste Befehle oder Schlüssel-
wörter, sondern erfassen Bedeu-
tung und Kontext von Fragen und 
erzeugen ihre Antworten selbst-
ständig mit der Unterstützung 
künstlicher Intelligenz. 

Bei Standardfragen sinnvoll
Es herrscht bei Unternehmen 

oft die Ansicht, dass Chatbots eine 
gute Möglichkeit seien, sich lästi-
ge, sich stetig wiederholende An-
fragen und Reklamationen von 
Kundinnen und Kunden elegant 
vom Hals zu halten. Es ist ja nicht 
sinnvoll, dass ein gutbezahlter 
Mitarbeiter jeden Tag die Fragen 

«Ich kann mich nicht einloggen», 
«Können Sie mein Passwort zu-
rücksetzen?», «Wann kommt mei-
ne Bestellung an?» oder «Wann 
hat Ihr Geschäft am Samstag ge-
öffnet?» dutzendfach beantwor-
ten muss. Das kann ein Chatbot 
bei Standardfragen ebensogut. 
Das Computerprogramm kann 
menschliche Gespräche in Text- 

oder Sprachform beantworten 
und kann so als digitaler Assistent 
auf Websites, in Apps oder Mess-
aging-Diensten rund um die Uhr 
eingesetzt werden. 

Akzeptanz unterschiedlich
Die Frage ist nur: Wie sieht es 

mit der Akzeptanz bei Kundinnen 
und Kunden aus? Wie gross ist der 
Stellenwert einer persönlichen Be-
ratung? Noch vor kurzer Zeit galt 

jeder Kundenkontakt, ob nun po-
sitiv oder negativ, als Chance, wie-
der einmal ins Gespräch zu kom-
men. Wenn also die simple Frage 
kommt «Wann hat Ihr Geschäft 
am Samstag geöffnet?», man der 
Kundin die beste Zeit für einen 
Besuch mitteilen und zugleich auf 
das neue Sortiment hinweisen 
kann, das soeben eingetroffen ist. 

Schaut man in die Kommentar-
spalten, scheinen nicht alle Kun-
dinnen und Kunden begeistert zu 
sein. «In der Werbung stellen sich 
die Firmen als empathische und 
kundenfreundliche Unternehmen 
dar. Will man allerdings Kontakt 
mit ihnen aufnehmen oder eine 
Frage beantwortet haben, wird 
man an den Chatbot oder ein Kon-
taktformular verwiesen. Wird ein 
persönliches Beratungsgespräch 

verlangt, wartet man 20 Minuten 
in der Telefonwarteschlange.»

Christian Hecht, Business Unit 
Leiter der Cudos AG in Zürich, die 
digitale Lösungen für Unterneh-
men anbietet, ordnet ein. «Es gibt 
sehr wohl viele Kunden und Kun-
dinnen, die Chatbots für einfache 
Anfragen schätzen und dabei nicht 
von noch einer Kundenberaterin 
ein Produkt aufgeschwatzt bekom-
men wollen.» Das sei auch für die 
Unternehmen letztlich effizienter, 
ihre menschlichen Kundenberater 
vor allem für die qualitativ hoch-
wertigen Gespräche einzusetzen.

Sorgfältig planen
«Um dies für das eigene Unter-

nehmen sicherzustellen, ist es nö-
tig, vor der Einführung des Chat-
bots ein paar wichtige Fragen zu 
klären», ergänzt Christian Hecht. 
Beispielsweise die Erwartungshal-
tung. Viele Kunden meinten ja, so 
ein Projekt sei eine einfache Sache, 
KI könne grundsätzlich alles. Die 
wichtigste Frage sei sicher, was der 
Chatbot alles können muss.  Und 
das Ziel zu formulieren: Wie viele 
der Anfragen soll der Chatbot be-
antworten können – 30 oder 80 

Wenn KI den Kundenkontakt übernimmt
Chatbots beantworten einfache Anfragen rund um die Uhr und entlasten Mitarbeitende. Unternehmen müssen 

jedoch genau planen, wo KI eingesetzt wird und wann persönliche Beratung kundenfreundlicher ist.

Anzeige

Prozent? Und wie messe ich es? 
«Wichtig ist auch, zu überprüfen, 
ob die Datengrundlage, aus der der 
Chatbot seine Informationen holt, 
genügend ist – und nicht falsch 
oder widersprüchlich», ergänzt 
Hecht. Diese Punkte seien massge-
bend für die Qualität des Bots und 
letztendlich für die Zufriedenheit 
der Kunden.

Qualität überwachen
Um den Erfolg eines Chatbots 

zu messen, sollten Unternehmen 
klare Kriterien festlegen. Dazu 
zählen die Zufriedenheit der Kun-
dinnen und Kunden, die Antwort-
zeit, die Reduktion der Arbeitslast 
für Mitarbeitende und die Anzahl 
korrekt beantworteter Anfragen. 
Gerade für kleine Betriebe wie 
Handwerksbetriebe oder Treu-
handbüros zeigt sich so schnell, 
ob der Chatbot wirklich entlastet 
oder ob sich die Investition in 
Einrichtung und Pflege lohnt.

Wichtig ist auch die Transpa-
renz. Den Fragestellern muss je-
derzeit klar sein, wer ihnen virtu-
ell gegenübersitzt – ein Mensch 

oder Chatbot. Ist es Letzterer, 
muss dieser schnell einmal reali-
sieren, dass er nicht mehr weiter-
helfen kann und die Fragenden 
nicht mit Standardantworten und 
Gemeinplätzen abspeisen – das 
sorgt für Ärger und Frustration.

Nicht für alle sinnvoll
Für eine Schreinerei oder ein 

kleines Treuhandbüro ist es also 
nicht sinnvoll, einen Chatbot zwi-
schen sich und den Kunden und 
Kundinnen zu installieren. Der 

Grund liegt darin, dass Chatbots 
nur dann wirklich effizient arbei-
ten, wenn es viele wiederkehrende 
Standardfragen gibt, die sich klar 
strukturieren und automatisieren 
lassen – zum Beispiel zu Preisen, 
Öffnungszeiten, Lieferzeiten oder 

Abläufen. Fehlen diese, überwiegt 
der Aufwand für Einrichtung, 
Pflege und Überwachung die Vor-
teile, und die persönliche Kunden-
betreuung ist in solchen kleinen 
Betrieben ohnehin der schnellere 
und bessere Weg.

Datenschutz gewährleisten
Oft wird vergessen, dass beim 

Einsatz von Chatbots, insbesonde-
re bei generativen Modellen, trans-
parent gemacht werden muss, wel-
che Daten gespeichert werden und 

wie diese verarbeitet werden. Sen-
sible Informationen wie Namen, 
E-Mail-Adressen oder Bestellan-
gaben müssen geschützt bleiben, 
da diese Systeme oft auf grosse 
Datenmengen zugreifen. Techni-
sche Massnahmen wie Verschlüs-

selung, Zugriffsbeschränkungen 
oder Anonymisierung helfen, die 
Sicherheit zu gewährleisten. Wer 
über die Landesgrenzen hinaus 
mit Kunden und Kundinnen kom-
muniziert, muss neben dem 
Schweizer Datenschutzgesetz auch 
die Anforderungen der Europäi-
schen Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und des AI-Acts 
der EU gewährleisten.

Unterstützung, nicht Ersatz
Chatbots sind eine wertvolle 

Unterstützung für Unternehmen, 
wenn es darum geht, wiederkeh-
rende Standardanfragen effizient 
zu beantworten. Sie entlasten 
Mitarbeitende und stehen rund 
um die Uhr zur Verfügung. 
Gleichzeitig darf nicht vergessen 
werden, dass persönliche Bera-
tung dort unverzichtbar bleibt, wo 
individuelle Lösungen, Empathie 
oder komplexe Anliegen gefragt 
sind. Eine sorgfältige Planung, 
Qualitätssicherung und Beach-
tung des Datenschutzes sind ent-
scheidend, damit KI den Kunden-
kontakt wirklich sinnvoll ergänzt.

Chatbots: Oft, aber nicht immer die richtige Lösung. � Bild Adobe Stock/Thaweerat

«Es gibt sehr wohl viele Kunden und 
Kundinnen, die Chatbots für einfache 

Anfragen schätzen und dabei nicht von 
noch einer Kundenberaterin ein Pro-

dukt aufgeschwatzt bekommen wollen.»
Christian Hecht

Business Unit Leiter, Cudos AG, Zürich

«Wichtig ist auch, zu überprüfen, ob die 
Datengrundlage, aus der der Chatbot 

seine Informationen holt, genügend ist – 
und nicht falsch oder widersprüchlich.»

Christian Hecht
Business Unit Leiter, Cudos AG, Zürich

Willkommen bei der Asga – der 
Genossenschaft, die dafür sorgt, 
dass Ihre berufliche Vorsorge in gu-
ten Händen ist. Unser Anspruch ist 
klar: transparente Kommunikation, 
faire Erfolgsbeteiligung und eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
ganz zum Vorteil unserer Mitglieder.

Mit 180’000 Versicherten ge-
hört die Asga zu den führenden un-
abhängigen Vorsorgeeinrichtungen 
der Schweiz. Seit 1962 setzen wir 
uns für kleine und mittlere Unter-
nehmen aus Gewerbe, Handel, In-
dustrie und Dienstleistung ein. Als 
KMU wissen wir, wie wichtig rei-
bungslose Abläufe, exzellenter Ser-

vice und ein ausgewogenes Preis-
Leistungs-Verhältnis im Geschäfts-
alltag sind.

Unsere Mitglieder profitieren 
direkt vom Erfolg der Genossen-
schaft – zum Beispiel durch die re-
gelmässige Mehrverzinsung. Jeder 

Franken bleibt im System und 
kommt somit allen zugute.

Wir freuen uns, bekannt zu ge-
ben, dass wir in den ersten elf Mo-
naten eine ausgesprochen erfreuli-

che Performance erzielt haben. 
Dank dieser positiven Entwicklung 
und gestützt auf unser Beteiligungs-
modell hat der Verwaltungsrat 
Ende November 2025 beschlossen, 
die Altersguthaben der aktiv Versi-
cherten erneut überdurchschnitt-

lich zu verzinsen. Mit einem Zins-
satz von 5,5 % ‒ deutlich über dem 
BVG-Mindestzins von 1,25 % ‒ pro-
fitieren unsere Genossenschafts-
mitglieder von einer äusserst at-

traktiven Verzinsung. Insgesamt 
fliessen damit über 1 Milliarde 
Schweizer Franken direkt in die Al-
tersguthaben unserer Versicherten.

Die finanzielle Sicherheit unse-
rer Versicherten hat für uns obers-
te Priorität. Auch nach diesem er-
höhten Verzinsungsentscheid weist 
die Asga Pensionskasse per Ende 
November 2025 einen Deckungs-
grad von mindestens 115 % aus ‒ 
ein klarer Beleg für die solide und 
nachhaltige Finanzierungsbasis un-
serer Genossenschaft. Auf dieser 
starken Grundlage wird die Asga 
Pensionskasse auch in Zukunft eine 
verlässliche, sichere und partner-
schaftliche Begleiterin für ihre Ver-
sicherten bleiben.

Entdecken Sie die Asga, ihre Kennzahlen 
und ihre Angebote unter www.asga.ch

Attraktive Verzinsung und solide Vorsorge
Die Asga Pensionskasse verzinst 2025 die Altersguthaben ihrer aktiv Versicherten mit attraktiven 5,5 % 

und liegt damit deutlich über dem BVG-Mindestzins von 1,25 %. Über 1 Milliarde Schweizer Franken fliesst 
so direkt in die Vorsorge unserer Versicherten.

Sergio Bortolin
Geschäftsführer 
der Asga  
Pensionskasse  
Genossenschaft

« Wir sind stolz, eine Genossenschaft zu 
sein. Unsere Versicherten partizipieren 

durch Mehrverzinsung aktiv am Erfolg der 
Asga und profitieren von langfristiger  

Sicherheit dank geschaffener Reserven. 
Bei uns gilt: Alles für die Mitglieder – ganz 

genossenschaftlich eben. »
Sergio Bortolin

Geschäftsführer der Asga Pensionskasse
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SRG-Initiative

Gregor Rutz

Für eine Demokratie sind Medi-
envielfalt und der Austausch ver-
schiedener Meinungen zentral. 
Die Medienfreiheit garantiert den 
privaten Medien Freiraum und 
eine Sphäre, wo der Staat sich 
nicht einmischen darf. Hier gilt 
der Grundsatz der Wirtschafts-
freiheit, weshalb der Staat einzig 
diejenigen Angebote ermöglichen 
darf, die zwingend zur Verfügung 
stehen müssen, die Private aber 
nicht erbringen können. Weil die 
staatliche Grundversorgung ein 
Eingriff in den freien Markt und 
der «Service public» in diesem 
System ein Fremdkörper ist, muss 
der Auftrag genau definiert und 
umrissen werden. 

Es ist paradox: In einer Zeit, in 
welcher die technologische Ent-
wicklung eine noch nie dagewesene 
Angebotsvielfalt der Medien er-
möglicht, drängt die SRG in Markt-
bereiche vor, welche nicht zu ihrem 
konzessionierten Auftrag gehören. 
Die Tätigkeiten der SRG reichen 
immer weiter über den «Service 
public»-Auftrag hinaus. Im On-
line-Bereich stellen die Angebote 
der SRG eine Hauptkonkurrenz zu 
den Leistungen privater Medien-
unternehmen dar – ein Unding.

Unternehmen doppelt besteuert
Dieser Leistungsüberfluss wird 

von den Unternehmen über eine 
Mediensteuer mitfinanziert. Dies, 
obwohl alle Mitarbeiter bereits pri-
vat über die Haushaltabgabe zur 

Kasse gebeten werden – und in al-
ler Regel im Büro ja nicht TV-Pro-
gramm konsumieren. Ein typi-
scher Fall von Doppelbesteuerung 
– ohne Verfassungskompetenz.

SRG soll Kurs korrigieren
Um die unbefriedigende Situa-

tion zu korrigieren, muss die SRG 
ihre Leistungen dringend auf das 
Erforderliche beschränken und 
Schwerpunkte setzen. Die Gebüh-
rensenkungsinitiative zwingt die 
SRG zu dieser notwendigen Kurs-
korrektur. Seit bald 20 Jahren 
kämpfen wir für diese Gebühren-
senkung – mit Erfolg! Die Gebüh-
ren sind von einst 462 Franken 
auf 335 Franken gesunken. 

Gegner der Initiative argumen-
tieren: «Die SRG schützt uns vor 

Desinformation». Richtig ist: Nur 
der Markt stellt Meinungsvielfalt 
her. Nur wenn der Konsument eine 
Vielfalt von Medien zur Auswahl 
hat, kann er sich richtig informie-
ren. Unsere Initiative lässt priva-
ten Medienhäusern mehr Raum, 
da sie den Wettbewerb fördert. An-
gebotsvielfalt und Qualität bringt 
nur der Markt hervor – das kann 
die Bundesverwaltung nicht er-
bringen.

Doppelt zahlen?! 
Schluss damit!

kmu-entlasten.ch Am 8. März 2026

SRG-Rechnung
für Private

SRG-Rechnung
für KMU

Anzeige

Gregor Rutz 
ist Nationalrat 
und Mitglied der 
Kommissionen 
für Verkehr und 
Fernmeldewesen 
KVF-N

Ohne Medienvielfalt keine Demokratie
Die Gebührensenkungsinitiative will die Haushaltabgabe von 335 auf 200 Franken senken. Gleichzeitig 
soll die verfassungswidrige Mediensteuer für Unternehmen gestrichen werden. Dies zwingt die SRG, sich 
auf den Kernauftrag zu konzentrieren. So wird die Medienvielfalt gestärkt, indem private Medien mehr 

unternehmerischen Freiraum erhalten.
Anna Birkenmeier

Der Bürohund polarisiert. Für die 
einen ist er Stresspuffer, Eisbre-
cher und Stimmungsaufheller, für 
andere eine Zumutung oder gar 
ein gesundheitliches Risiko. Zwi-
schen New-Work-Kultur, Fürsor-
gepflicht und Weisungsrecht stellt 
sich für viele Arbeitgeber dieselbe 
Frage: Darf ein Hund mit an den 
Arbeitsplatz – und unter welchen 
Bedingungen?

In der Praxis überwiegen aus 
Sicht von Hundehalterinnen und 
Hundehaltern oft die positiven 
Erfahrungen. «Die Reaktionen 
sind überwiegend positiv», sagt 
Rico Sommerhalder, Geschäfts-
führer der Schneider Umweltser-
vice AG in Meilen, der seine Hün-
din Paula regelmässig mit ins 
Büro nimmt. Viele Mitarbeitende 
empfänden die Anwesenheit des 
Hundes als Bereicherung: Er sor-
ge für eine entspannte Atmosphä-
re, bringe kurze Auflockerungs-
momente und sei oft ein Ge-
sprächsstarter mit Kunden und 
Geschäftspartnern. «Gerade in 
stressigen Situationen wirkt seine 
Präsenz beruhigend und einige 
Besuchende freuen sich sogar be-
wusst auf Paula», erzählt Som-
merhalder.

Auch die eigene Arbeitsweise 
habe sich dadurch verändert – 
und zwar positiv. Die Anwesen-
heit des Hundes wirke oft beruhi-
gend und stressmindernd, kurze 
Streicheleinheiten oder sein ruhi-
ges Dabeisein hälfen, schneller 
abzuschalten und Druck abzubau-
en, erzählt Sommerhalder. Gleich-
zeitig lockere ein Hund die Stim-
mung im Büro, fördere spontane 
Gespräche und stärke das Mitein-
ander im Team, was das Arbeits-
klima insgesamt entspannter und 
positiver mache.

Ganz ohne kritische Stimmen 
bleibt der Bürohund jedoch selten. 
Allergien, Berührungsängste oder 
schlicht das Bedürfnis nach Ruhe 
führen immer wieder zu Vorbe-
halten. «Diese Stimmen nehmen 
wir ernst. Deshalb achten wir dar-

auf, dass Rückzugsorte möglich 
sind und niemand mit dem Hund 
in Kontakt kommen muss, wenn 
er oder sie das nicht möchte», be-
tont Sommerhalder.

Der Wunsch nach tierfreundli-
chen Arbeitsplätzen ist verbreitet: 
Laut einer Studie von Mars Schweiz 
aus dem Jahr 2022 würden 65 Pro-
zent der berufstätigen Hundebesit-
zer ihren Hund gerne mit ins Büro 
nehmen – erlaubt ist dies aller-
dings nur bei rund 30 Prozent der 
Arbeitgeber.

Klare Regeln
Damit ein Hund im Büroalltag 

funktioniert, braucht es klare Re-
geln. Dazu gehören ein gut erzoge-
ner, ruhiger und sozialverträgli-
cher Hund, klar definierte Aufent-
haltsbereiche sowie ein fester Platz 
im Büro. Ebenso wichtig sind 
transparente Abmachungen ge-
genüber Mitarbeitenden und 
Kundschaft – und die Bereitschaft, 
Regelungen anzupassen oder im 
Einzelfall einzugreifen, wenn Pro-
bleme auftreten. Doch selbst bei 
guter Organisation bleibt die zent-
rale Frage: Was gilt rechtlich?

Kein gesetzlicher Anspruch
Einen gesetzlichen Anspruch 

auf den Bürohund gibt es nicht. 
Im Schweizer Arbeitsrecht gibt es 
keine Regel, die das Mitnehmen 

von Haustieren an den Arbeits-
platz ausdrücklich erlaubt oder 
verbietet. «Gerade deshalb sind 
klare vertragliche oder betriebli-
che Regelungen wichtig», sagt der 
Arbeitsrechtler Nicolas Facincani, 
Partner bei der Zürcher Anwalts-
kanzlei VFS. Darin sollte festge-
halten werden, ob Hunde im Be-
trieb zugelassen sind – und unter 
welchen Voraussetzungen. Solche 
Regeln schaffen Rechtssicherheit 
für Arbeitgeber wie für Mitarbei-
tende.

Aus Sicht der Arbeitgeber ist 
dabei Zurückhaltung ratsam. Ein 
allgemeines Recht, Hunde mitzu-
bringen, sollte eher eng gefasst 
sein. Stattdessen können Einzel-
fallbewilligungen erteilt werden. 
Wichtig ist zudem, dass sich der 
Arbeitgeber ausdrücklich vorbe-
hält, die Mitnahme bei begründe-
ten Beschwerden, etwa von Mit-
arbeitenden oder Kunden, wieder 
zu untersagen.

Weisungsrecht
Fehlen entsprechende Rege-

lungen, greift das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers. Dieses erlaubt 
es, Vorgaben zum Verhalten im 
Betrieb zu machen, also auch zu 
entscheiden, ob Haustiere am Ar-
beitsplatz erlaubt sind. Dabei gilt 
jedoch: Weisungen dürfen nicht 
willkürlich sein, und vergleichba-

re Situationen müssen gleich be-
handelt werden. Ein pauschales 
Verbot kann deshalb unter Um-
ständen rechtlich heikel sein.

In der Praxis spielt jedoch häu-
fig ein anderes Argument die ent-
scheidende Rolle: die Fürsorge-
pflicht gemäss Artikel 328 des 
Obligationenrechts. «Arbeitgeber 
sind verpflichtet, die berechtigten 
Interessen ihrer Mitarbeitenden 
zu schützen – insbesondere deren 
Gesundheit. Allergien, psychische 
Belastungen oder Konflikte im 
Team können daher ein Verbot 
rechtfertigen. Am einfachsten 
lässt sich ein Verbot meist mit der 
Fürsorgepflicht gegenüber ande-
ren Mitarbeitenden begründen», 
sagt Facincani.

Was tun im Schadensfall?
Kommt es zu einem Schaden, 

stellt sich zusätzlich die Haftungs-
frage. Beisst ein Hund eine Mit-
arbeiterin, einen Kunden oder 
verursacht er einen Unfall – etwa 
durch einen Sturz oder einen 
Sachschaden –, haftet grundsätz-
lich der Tierhalter gemäss Arti-
kel 56 OR. Der Arbeitgeber kann 
jedoch mithaften, wenn er Hunde 
im Betrieb zulässt oder duldet 
und dabei seine Sorgfaltspflicht 
verletzt, etwa durch fehlende Re-
geln zu Allergien, Sicherheitsab-
ständen oder Rückzugszonen. 
Auch beim Versicherungsschutz 
ist Vorsicht geboten: Nicht jede 
Betriebshaftpflicht deckt Schäden 
durch Hunde von Mitarbeitenden 
automatisch ab.

Unabhängig von rechtlichen 
Fragen gibt es zudem Arbeitsum-
felder, in denen ein Bürohund 
kaum infrage kommt. In hygie-
nisch sensiblen Bereichen wie 
dem Gesundheitswesen, in Le-
bensmittelbetrieben, Laboren 
oder Reinräumen ist die Mitnah-
me von Tieren in der Regel ausge-
schlossen oder nur unter sehr 
strengen Auflagen möglich. Auch 
bei engem oder sensiblem Kun-
denkontakt kann ein Hund 
schnell mehr Probleme schaffen 
als Freude bringen.

Bürohund – lästig oder bereichernd?
Hunde am Arbeitsplatz können Stress reduzieren, die Kreativität fördern und das Arbeitsklima verbessern. 
Gleichzeitig bergen sie Konfliktpotenzial. Viele erleben Hunde als Stressbremse und Eisbrecher, andere als 
Störfaktor oder Risiko. Einen Anspruch gibt es nicht: Ob Hunde erlaubt sind, entscheidet der Arbeitgeber. 

Hündin Paula bei der Schneider Umweltservices in Meilen. � Bild zvg
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schaft schaden.» Der Verband en-
gagiere sich deshalb politisch und 
zusammen mit anderen Akteuren 
wie der Suva in der Kommunika-
tion in diesem Bereich.

Die Malerbranche gehe davon 
aus, dass private Liegenschaften 
künftig deutlich schlechter unter-
halten würden. «Gehen Sie ein-
mal über die Grenze und schauen 
sich den Zustand der Liegen-
schaften in Deutschland oder 
Frankreich an. Der Unterschied 
zum Zustand der Bausubstanz in 
der Schweiz ist offensichtlich», 
warnt Theo Schaub. Nach dem 
kurzfristigen Sanierungsboom 

erwarten auch Banken mittel- 
und langfristig eine Verschlechte-
rung des Gebäudezustands (siehe 
Kasten). 

Schwarzarbeit im Schreiner-
handwerk wird indes kaum als 
Problem gesehen. «Seriöse Fir-
men, die eine Infrastruktur ha-
ben, können sich das gar nicht er-
lauben», sagt Andreas Derrer vom 
Zürcher Schreinermeisterver-
band. Die Einstiegshürde in die 
Schwarzarbeit sei im Vergleich 
zum Maler- und Gipsergewerbe 
höher. Die Qualität, aber auch die 
relativ hohen Hürden für die Pro-
duktion verhinderten Missbrauch. 

Mark Gasser

Der Abschaffung des Eigen-
mietwerts, einer exotischen 
schweizerischen Zusatz-

steuer, hat im September 2025 
das Stimmvolk zugestimmt. Und 
sie betrifft nur selbstgenutztes 
Wohneigentum. Trotzdem: Das 
hat Auswirkungen auf viele KMU 
im Bausektor – insbesondere im 
Baunebengewerbe. Denn bei 
selbstbewohntem Eigentum fallen 
inskünftig auch die Abzüge weg, 
die heute im Zusammenhang mit 
dem Eigenmietwert stehen (z. B. 
Unterhalt, Renovation, Hypothe-
karzinsen). Solche Abzüge entfal-
len künftig für selbstgenutzte, 
nicht aber für vermietete Objekte. 
Für Letztere bleiben die Abzugs-
möglichkeiten grundsätzlich be-
stehen – allerdings mit neuen Re-
geln und Einschränkungen.

Zwar wird die Abschaffung 
frühestens 2028 in Kraft treten. 
Doch um die Abzüge bis dahin 
noch geltend zu machen, fragt 
sich, ob sich die Auftragslage 
durch Vorantreiben von Umbau-
ten/Renovationen verändert. 

Die Antwort ist nicht klar: Es 
kommt drauf an – vor allem auf 
die Branche. Innerhalb des Bau-
nebengewerbes fallen die Reakti-
onen auf die Abschaffung sehr 
unterschiedlich aus.  

Malergewerbe stark betroffen
Tatsächlich stellt der Schweize-

rische Malermeister- und Gipser-
verband (SMGV) eine erhöhte 
Nachfrage fest. «Einige Mitglieder 

Eigenmietwert- 
Aus: Verhaltener 
Umbau-Boom
Die Abschaffung des Eigenmietwerts dürfte 
Sanierungen bei selbstgenutztem Wohneigentum 
bis 2028 teilweise ankurbeln. Für die Zeit nach der 
Abschaffung wächst die Sorge vor mehr Schwarzarbeit 
vor allem im Maler- und Gipsergewerbe.

haben direkt nach der Abstim-
mung eine erhöhte Nachfrage nach 
werterhaltenden Umbauten erhal-
ten. Teilweise wurde bereits nach 
der Kapazität des Unternehmers 
für bestimmte Arbeiten im Jahr 
2027 nachgefragt», hält Direktorin 
Silvia Fleury fest. Projekte werden 
also in vielen Fällen gezielt vorge-
zogen, um Arbeiten noch steuer-
lich abziehen zu können. «Auch in 
den Medien wird dazu aufgerufen, 
werterhaltende Sanierungen noch 
vor der Abschaffung des Eigen-
mietwerts umzusetzen. Dieser 
Trend wird sich auch in der Maler- 
und Gipserbranche manifestieren.» 

Wirkt sich das auch auf die 
Preise aus, sprich: Sind diese mo-
mentan am Steigen für gewisse 
Arbeiten? «Daran arbeiten wir 
auch als Berufsverband. Diese 
Entwicklung wäre begrüssens-
wert, da die Preise in der Maler- 
und Gipser-Branche derzeit auch 
im Quervergleich zu tief bemessen 
sind und nicht dem eigentlichen 
Wert von Maler- und Gipserarbei-
ten entsprechen. Qualitativ gute 
Maler- oder Gipserarbeit kostet 
etwas; dies dürfte nun zunehmend 
sichtbar werden», sagt Fleury. 

Weil der Fachkräftemangel be-
reits ständiges Thema sei in der 
Branche, geht Fleury davon aus, 
dass es zu Kapazitätsengpässen 
kommen könnte, wenn die Nach-
frage entsprechend steigt. Einige 
Betriebe melden ihr, dass ihre 
Kunden teilweise Wartezeiten in 
Kauf nehmen müssten, die so 
nicht üblich seien. «Grundsätzlich 
glaube ich, dass viele werterhal-

tende und steuerlich abzugsfähige 
Arbeiten noch vor der Abschaf-
fung des Eigenmietwerts vorgezo-
gen werden.»

Stadt-Land-Graben
Nun ist aber Wohneigentum in 

der Stadt anders verteilt als auf 
dem Land. Theo Schaub, Verwal-
tungsratspräsident und langjähri-
ger Geschäftsführer und Inhaber 
der Schaub Maler AG mit Haupt-
sitz in Zürich, beobachtet im städ-
tischen Umfeld noch keine merk-
liche Zunahme von Aufträgen im 
Malergewerbe. «In der Stadt Zü-
rich – mit 25 % Genossenschafts-
wohnungen und einem relativ 
kleinen Wohneigentumsanteil – 
sind die Werte offenbar tiefer als 
in ländlichen Gebieten, wo man 
sich Wohneigentum noch besser 
leisten kann», meint Schaub. Ar-
beit sei so oder so im Überfluss 
vorhanden, auch Gipserarbeiten 
erfreuten sich sowohl bei Umbau-
ten als auch Ausbauten (wie z.B. 
einem Dachstock) anhaltend gu-
ter Nachfrage. 

Auch die Schreiner spüren eine 
leichte Zunahme an Aufträgen: 
Gemäss Andreas Derrer, Ge-

schäftsführer der Schreinerei Der-
rer AG in Dielsdorf und Präsident 
des kantonalen Schreinermeister-
verbands, spürt seine Branche 
auch eine leicht erhöhte Nachfrage 
bei den privaten Eigentümern. 
«Tendenziell ist aber nicht mar-
kant mehr Arbeit angefallen.» In-
nerhalb des Verbands, in dessen 
Vorstand er sich umhörte, spürten 
im Sanierungsbereich jene eine 
leicht erhöhte Nachfrage, die viel 
mit Privaten arbeiten. Allerdings 
würden Arbeiten erledigt, «die so-
wieso abgewickelt werden müs-
sen». So seien die Schreiner etwa 
typischerweise mit Küchensanie-
rungen, Haustüren und anderen 
werterhaltenden Massnahmen be-
schäftigt, die nun etwas öfter zeit-
lich vorgezogen würden. 

Leicht erhöhte Nachfrage
Längere Wartezeiten für gewis-

se Arbeiten drohten aber deswe-
gen nicht. «Wir können das noch 
gut bewältigen.» Dennoch rech-
net Derrer eher mit einer anhal-
tend hohen Nachfrage bis 2028 – 
oder bis der Eigenmietwert end-
gültig wegfällt. Danach könne es 
«eine feine Delle» mit Nachfrage-

rückgang geben. Aber einbrechen 
werde die Nachfrage bei den 
Schreinern nicht, ist er überzeugt. 
«Der Schweizer will ja seine Lie-
genschaft im Schuss behalten – 
nicht nur wegen der Steuern.» 

Auch EIT.zürich, der Verband 
der Elektroberufe, sieht wenig 
Änderung bei der Nachfrage – zu-
mindest gilt dies für Stadtgebiete 
und die Agglomeration. Speziell 
wegen der Eigenmietwertabschaf-
fung vorgezogene, zeitlich termi-
nierte Projekte seien noch nicht 
festzustellen. «Eine Zunahme von 
Anfragen ist jedoch spürbar für 
Rechnungen vor Ende Jahr oder 
vor bestimmten Terminen, wenn 
Unterstützungsbeiträge oder Sub-
ventionen wegfallen oder zukünf-
tige Subventionen nicht bekannt 
sind (z.B. bei Photovoltaikanlagen 
oder im Bereich E-Mobility)», 
heisst es beim Verband. Käme es 
zu einer weiteren Erhöhung der 
Nachfrage, würde dies Kapazi-
tätsengpässe auslösen. «Darunter 
würde die Qualität leiden, da 
nicht die richtigen Fachkräfte ein-
gesetzt werden könnten.» 

Bezüglich der Zeit nach der Ab-
schaffung des Eigenmietwerts er-

wartet der Verband EIT.Zürich 
keinen Einbruch: Der Investiti-
onsbedarf in Immobilien werde 
auch nach 2028 vorhanden sein. 
Bei privaten Bauherren könne es 
aber zu einer vorübergehenden 
Abschwächung kommen, die über 
3 bis 5 Jahre aufgefangen sein 
werde. Je nach Wirtschaftslage 

könnte es auch einen Nachholbe-
darf von zurückgestellten Investi-
tionen geben. 

Schwarzarbeit
In der Baubranche befürchten 

viele für die Zeit nach 2028, dass 
der Anteil an Schwarzarbeit stei-
gen wird, weil die ordentliche 
Rechnung für Instandstellungen 
und Sanierungen nicht mehr ab-
zugsfähig sein wird. So schreibt 
etwa der Verband der Elektrobe-
rufe: «Insbesondere im privaten 
Sektor ist nicht auszuschliessend, 
dass die Schwarzarbeit steigen 
kann.» Es werde sicherlich ent-

sprechende Kontrollen oder Kont-
rollmechanismen brauchen.

Am meisten Sorgen bereitet 
das Thema Schwarzarbeit wohl 
der Maler- und Gipserbranche: 
«Dies erhöht den Anreiz, solche 
Arbeiten unter der Hand an unse-
riöse Unternehmen zu vergeben, 
die Dumpingpreise anbieten und 
die Abgaben an die Sozialwerke 
nicht leisten. Hier sind alle Betei-
ligten aus Politik und Wirtschaft 
gefordert, Gegenmassnahmen zu 
treffen. Denn eine solche Ent-
wicklung würde wegen des Weg-
falls der Beiträge an AHV, ALV, 
Suva etc. der gesamten Gesell-

Die Aufträge nehmen nach der Abstimmung zum Eigenmietwert-Aus leicht zu. Aber insbesondere die Maler und Gipser befürchten danach mehr Schwarzarbeit. 

«Der Schweizer will ja seine Liegen-
schaft im Schuss behalten –  

nicht nur wegen der Steuern.»
Andreas Derrer 

Präsident Schreinermeisterverband Kanton Zürich

EINSCHÄTZUNG DER BANKEN
«Handwerker dürfen oder müssen sich auf eine intensive Zeit einstellen»
Viele Eigentümer haben das 
Abstimmungsresultat mit grosser 
Freude aufgenommen. Die 
Einschätzung der Banken: Im 
Grossen und Ganzen werden 
die Kunden nach Abschaffung 
des Eigenmietwerts weniger 
Steuern zahlen. Allerdings trifft 
das auf Eigenheimbesitzer, die 
neu eine Liegenschaft erwerben, 
tendenziell weniger zu. 
Die Zürcher Kantonalbank rät auf 
ihrem Immobilienblog, die Über-
gangsfrist zu nutzen und Sanie-
rungsvorhaben noch steuerlich 
geltend zu machen. «Aufgescho-
bene, längst überfällige Massnah-
men sollten nachgeholt und auch 

demnächst fällige Arbeiten sollten 
vorgezogen werden. Handwerker 
dürfen oder müssen sich auf eine 
intensive Zeit einstellen.» Raiff-
eisen erklärte kürzlich an einem 
digitalen Event der Bank, dass sie 
bereits «flächendeckend höheren 
Beratungsbedarf» vermerke. 
Die Aussichten auf längere 
Wartezeiten und möglicher-
weise steigende Preise dürf-
ten dem einen oder anderen 
Eigenheimbesitzer bereits auf 
dem Magen liegen. Besonders 
in Stockwerkeigentumsgemein-
schaften können langwierige 
Diskussionen die Vorfreude auf 
baldige Sanierungen dämpfen. 

Da Massnahmen gemeinsam 
beschlossen werden müssen, ist 
es entscheidend, frühzeitig Ge-
spräche zu führen und finanziell 
vorbereitet zu sein. Genau hier 
liegt jedoch oft das Problem: 
«Unsere Analyse der Erneue-
rungsfonds zeigt, dass diese 
in der Regel nicht ausreichend 
geäufnet sind», so die ZKB. 
Vielen Eigenheimbesitzern seien 
nicht alle Auswirkungen bewusst 
gewesen, so die Raiffeisen. So 
fällt auch der allgemeine Schuld-
zinsabzug – der nicht nur die 
Hypothek, sondern auch private 
Schulden betrifft – beim Sonder-
fall «Eigenheimbewohner» weg. 
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PAROLEN KGV DER VOLKSABSTIMMUNG VOM 8. MÄRZ 2026

Ja zur SRG-Initiative

Am 8. März 2026 stimmt die Schweiz 
über die Volksinitiative «200 
Franken sind genug! (SRG-Initiati-
ve)» ab. Sie verlangt, die heutige 

Haushaltsabgabe von 335 auf 200 Franken zu 
senken und Unternehmen vollständig von der 
SRG-Gebühr zu befreien. Zudem soll sich die 
SRG stärker auf den Service-public-Auftrag 
konzentrieren und gebührenfinanzierte 
Angebote reduzieren, die in Konkur-
renz zu privaten Medien stehen.

Meinung KGV: Die Schweizer 
Bevölkerung zahlt mit heute 335 Fr. 
die weltweit höchsten geräteunab-
hängigen Radio- und TV-Gebühren. 
Das KMU werden dabei doppelt 
belastet: als Inhaber mit der die 
Haushaltsabgabe und zusätzlich als 
Unternehmen über den Betrieb mit 
SRG-Abgaben. Wenn man mehrere 
Unternehmen hat, kommen weitere Abgaben 
dazu. Diese Handhabung ist falsch und 
ungerechtfertigt.  Unternehmen können weder 
TV schauen noch Radio hören. Trotzdem 
werden ihnen dafür jedes Jahr insgesamt 180 
Millionen Franken in Rechnung gestellt. Die 
Initiative entlastet KMU vollständig von dieser 
ungerechtfertigten Mediensteuer.�Parole: Ja

Nein zur Klimafonds-Initiative

Die von der SP und den Grünen 
eingereichte «Klimafonds-Initiati-
ve» möchte einen Fonds schaffen, 
dessen Mittel unter anderem in 

Massnahmen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien, der Energieeffizienz oder der 

Dekarbonisierung von Verkehr, Gebäude und 
Wirtschaft fliessen. Die Gelder dafür sollen aus 
dem Bundeshaushalt kommen.

Meinung KGV: Aus Sicht der KMU ist die 
Klimafonds-Initiative problematisch, weil sie 
einen sehr teuren Bundesfonds schaffen will, 
der jährlich 0.5 bis 1 Prozent des BIP erhält, 
also derzeit rund 3.9 bis 7.7 Milliarden 
Franken. Dieses Geld müsste entweder über 
neue Steuern oder zusätzliche Schulden 

finanziert werden und könnte 
damit die Abgabenlast 
erhöhen. Für KMU drohen 
zudem weniger Mittel für 
andere wichtige Wirtschafts- 
und Innovationsförderungen. 
Der Fonds setzt stark auf 
Subventionen statt auf 
marktwirtschaftliche Anreize 
und könnte den heutigen Weg 
mit gezielten Fördermassnah-
men und Instrumenten 

untergraben. Zudem besteht die Gefahr, dass 
staatliche Investitionen private Investitionen 
verdrängen und Mittel ineffizient eingesetzt 
werden. � Parole: Nein 

Vorlage  
Individualbesteuerung

Das Gesetz führt die Individualbe-
steuerung für Ehepaare ein, 
erhöht den Kinderabzug auf 
12 000 Franken und senkt die 

Steuern für tiefe/mittlere Einkommen bei 
leicht höheren Sätzen für hohe Einkommen. 
Ziel sind die Abschaffung der Heiratsstrafe, 

mehr Erwerbsanreize und weniger Fachkräf-
temangel; Kosten: 630 Mio. weniger Einnah-
men. 

Meinung KGV: Mit der Initiative wird das 
Steuersystem modernisiert und es sollten 
mehr Erwerbsanreize geschaffen werden, um 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Gleichzeitig birgt die Initiative die Gefahr, 
dass die Steuerbürokratie grösser wird und 
neue Ungerechtigkeiten entstehen. Von 
beidem sind KMU betroffen. Mehrere 
unterschiedliche Themen finden sich in der 
Vorlage (Arbeitsmarktpolitik, Fiskalpolitik 
und Gesellschaftliches). Daher ist es ein 
Abwägen von Vor- und Nachteilen und ist 
eine persönliche Gewichtung angebracht, 
welche die Fassung einer Parole als Verband 
schwierig macht.� Keine Parole

Volksinitiative «Bargeld ist 
Freiheit» und Gegenentwurf

Die Volksinitiative «Bargeld ist 
Freiheit» und der direkte Gegenent-
wurf haben beide das Ziel, Bargeld 
als allgemein verfügbares Zahlungs-

mittel zu sichern. Die Initiative verlangt, dass 
der Bund Münzen und Banknoten stets in 
genügender Menge bereitstellt und dass ein 
allfälliger Ersatz des Frankens nur mit 
Zustimmung von Volk und Ständen erfolgen 
darf; der Gegenvorschlag schreibt zusätzlich 
Bargeldversorgung und den Franken als 
Landeswährung in die Verfassung.
Meinung KGV: Für KMU sind die Auswir-
kungen insgesamt moderat, weil vor allem der 
Status quo verfassungsrechtlich abgesichert 
wird.� Keine Parole

Anzeige

Philipp Kutter

Finanziert werden soll dieser 
Fonds nicht über bestehende Ein-
nahmen oder klare Prioritätenset-
zungen, sondern über neue Schul-
den ausserhalb der Schuldenbrem-
se. Bis 2050 würden sich die 
Ausgaben auf bis zu 200 Milliarden 
Franken summieren. Damit wird 
eines der wichtigsten finanzpoliti-
schen Stabilitätsinstrumente der 
Schweiz bewusst ausgehebelt.

Der Bundesrat lehnt die Initiati-
ve in seiner Botschaft klar ab. Der 
Grund ist einfach und überzeugend: 
Neue Schulden verschwinden 
nicht. Sie müssen zurückgezahlt 
werden und verursachen zusätzlich 
steigende Zinskosten. Um diese Be-
lastung zu decken, wären massive 
Steuererhöhungen unausweichlich. 
Gemäss Berechnungen müsste 
die direkte Bundessteuer um fast 
30 Prozent erhöht oder die Mehr-
wertsteuer um bis zu 2,5 Prozent-
punkte angehoben werden. Für ei-
nen durchschnittlichen Haushalt 
bedeutet dies Mehrkosten von 
rund 1280 Franken pro Jahr.

Bevölkerung und Wirtschaft
Diese Zusatzbelastung trifft 

Familien, Arbeitnehmende und 

Unternehmen gleichermassen. 
Gerade der Mittelstand und die 
Wirtschaft im Kanton Zürich 
würden spürbar geschwächt. Das 
gefährdet Arbeitsplätze und In-
vestitionen und schmälert zu-
dem die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts 
Schweiz.

Besonders problematisch ist 
zudem der Umgang mit der Schul-
denbremse. Der Klimafonds soll 
explizit davon ausgenommen wer-
den. 

Damit wird ein gefährlicher 
Präzedenzfall geschaffen. Wenn 
einmal akzeptiert wird, dass poli-
tisch erwünschte Ausgaben aus-
serhalb der bewährten Regeln fi-
nanziert werden, gerät die finan-
zielle Disziplin insgesamt unter 
Druck.

Hinzu kommt die Verdrän-
gung anderer wichtiger Bundes-
aufgaben. Mit einem jährlichen 
Finanzbedarf von fünf bis zehn 
Prozent des gesamten Bundes-
budgets fehlt künftig Geld für so-
ziale Sicherheit, das Gesundheits-
wesen, die Verkehrsinfrastruk-
tur, Landwirtschaft oder Kultur. 

Der Staat kann nicht alles gleich-
zeitig finanzieren, schon gar nicht 
auf Pump.

Schweiz handelt bereits wirksam
Dabei ist die Schweiz beim Kli-

maschutz keineswegs untätig. Be-
reits heute werden jährlich über  
3 Milliarden Franken für klima-
relevante Massnahmen aufge-
wendet. Seit 1990 konnten die  
Treibhausgasemissionen um rund  
26 Prozent reduziert werden. Be-

währte Instrumente wie die CO₂- 
Abgabe oder der Emissionshandel 
setzen dort an, wo Emissionen 
entstehen, und wirken effizient 
und verursachergerecht.

Der Klima-Schuldenfonds hin-
gegen setzt primär auf teure Sub-
ventionen. Diese verdrängen 
wirksame marktwirtschaftliche 
Instrumente und führen zu höhe-
ren Kosten bei geringerem Nutzen 
für das Klima.

Die Klimafonds-Initiative ist 
damit unbezahlbar, ungerecht 
und finanzpolitisch verantwor-
tungslos. Sie schwächt den Wirt-
schaftsstandort, belastet die Be-
völkerung und untergräbt be-
währte Strukturen. Für einen 
wirksamen Klimaschutz braucht 
es kluge Lösungen, keine Schul-
den auf Kosten künftiger Genera-
tionen. Deshalb braucht es am  
8. März ein klares NEIN zum Kli-
ma-Schuldenfonds.

Warum uns die Klimafonds-Initiative  
teuer zu stehen kommt

Am 8. März stimmen wir über die Klimafonds-Initiative ab. Was auf den ersten Blick nach einem engagierten 
Beitrag zum Klimaschutz klingen könnte, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als finanzpolitisches Risiko  
mit weitreichenden Folgen. Die Initiative verlangt die Schaffung eines staatlichen Klimafonds, der jährlich  

mit 0,5 bis 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts gespiesen wird. 

Philipp Kutter ist 
Nationalrat  
(Die Mitte) und 
Stadtpräsident 
von Wädenswil.

Zürcher Komitee «Klima-Schuldenfonds NEIN» 
c/o Communicators AG, Oberdorfstrasse 32, 8001 Zürich

«Der Klima-Schuldenfonds ist ein Angriff auf 
die Schuldenbremse und führt zu höheren 
Steuern für Haushalte und Unternehmen.»

klimafonds-nein.ch

Anzeige

«Die Klimafonds-Initiative ist damit 
unbezahlbar, ungerecht und finanz-

politisch verantwortungslos. Sie 
schwächt den Wirtschaftsstandort, 
belastet die Bevölkerung und unter-

gräbt bewährte Strukturen.»
Philipp Kutter

Nationalrat Die Mitte
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Regine Sauter

Heute werden Ehepaare gegen-
über unverheiratet zusammenle-
benden Paaren steuerlich benach-
teiligt. Da bei Ehepaaren beide 
Einkommen zusammengezählt 
werden, kommen sie in eine höhe-
re Progressionsstufe und bezah-
len mehr Steuern: Das Zweitein-
kommen – vielfach jenes der Ehe-
frau – wird gleich wieder 
wegbesteuert. Arbeit lohnt sich 
nicht. Das ist nicht nur unfair, 
sondern auch verfassungswidrig, 
wie das Bundesgericht schon 
1984 erkannt hat. Hier schafft 
nun die Individualbesteuerung 
Abhilfe: In Zukunft wer-
den alle Steuerpflich-
tigen in der Schweiz 
a u s s c h l i e s s l i c h 
nach ihrer wirt-
schaftlichen Leis-
t u ng sf ä h ig keit 
und nicht mehr 
nach ihrem Zivil-
stand besteuert. 
Gleichzeitig führt 
dies zu einer steuer-
lichen Entlastung von 
rund 600 Mio Fran-
ken. Davon profitiert 
insbesondere der Mit-
telstand. 

Schwache Gegenargumente
Man komme mir nun nicht da-

mit, dass die Umstellung auf das 
neue Steuersystem einen grossen 
bürokratischen Aufwand bedeu-
te. Bereits heute wird die Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung 
individuell besteuert; es wird nie-
mand verheiratet geboren, und 
die durchschnittliche Ehedauer 
liegt gerade einmal bei 16 Jahren. 
Es wird einen gewissen Initial-
aufwand geben, anschliessend 
pendelt sich das ein, und in Zu-
kunft werden Steuererklärungen 
ohnehin mithilfe von KI effizien-
ter überprüft werden können. Die 
Klärung der ehelichen Vermö-
gensverhältnisse schon vor dem 
Tod oder einer Scheidung ist oh-
nehin angezeigt, und sie erfolgt 
genau einmal. Zudem haben wir 

gerade die Abschaffung des Ei-
genmietwerts beschlossen. Eine 
der grössten Aufwandpositionen 
fällt für die Steuerämter damit 
weg. 

Konkrete Lösung vorhanden
Die Gegner der Vorlage erklä-

ren, wie man das Problem der 
Heiratsstrafe besser angehen 
müsste. Mag sein, dass es andere 
Lösungen gäbe. Nur 
– keine ist auch 
nur annähernd 
spruchreif oder 
auch mehr-
heitsfähig. Gera-
de das Vollsplit-

t i n g , 
welches gerne genannt 

wird, würde bei-
spielsweise zu 
massiven Steuer-
ausfällen führen. 
Ganz abgesehen 
davon, dass es zu 
einer Privilegie-
rung von Ehepaa-

ren im Vergleichen 
zu Konkubinaten 

führen würde. Fort-
schrittlich ist anders. 

Diskutieren wir 
also nicht über Phan-
tome, sondern sagen 

Ja zur fortschrittlichen, prakti-
kablen und ausgewogenen Lö-
sung, die jetzt auf dem Tisch liegt. 
Sagen wir wie Bundesrat und Par-
lament Ja zur Individualbesteue-
rung, schaffen wir die Heirats-
strafe endlich ab und sorgen wir 
dafür, dass Arbeit sich lohnt. 

Yvonne Sauter

Im März stimmt die Schweiz über 
die Individualbesteuerung ab. 
Auslöser ist die sogenannte Hei-
ratsstrafe: Verheiratete Paare wer-
den aufgrund der progressiven 
Steuertarife gegenüber unverhei-
rateten Paaren mit vergleichbarem 

Einkommen benachtei-
ligt. Entscheidend ist 

deshalb nicht, ob 
diese Ungerech-
tigkeit beseitigt 

wird, sondern wie. 
Was auf 

dem Papier 
e i n f a c h klingt – 
Besteuerung unab-
hängig vom Zivil-
stand – hätte in 
der Praxis weit-
reichende Folgen. 
Ehepaare müss-
ten neu zwei Steu-
ererklärungen ein-
reichen und Ein-
kommen, Vermögen 
sowie Abzüge jährlich 
aufteilen. Gleichzeitig 
würde ein grundlegen-
der Umbau des Steuer-
systems auf Bundes-, Kantons- 
und Gemeindeebene ausgelöst.

Systemumbau mit Folgen
Der Bund rechnet mit rund 1,7 

Millionen zusätzlichen Steuerer-
klärungen pro Jahr. Umsetzen 
müssten dies Kantone, Gemeinden 
und ihre Steuerämter. IT-Systeme 

wären anzupassen, Prozesse neu 
aufzusetzen, zusätzliches Personal 
nötig. Die langen Übergangsfristen 
zeigen, wie komplex die Umstel-
lung ist. Dass zehn Kantone das 
Kantonsreferendum ergriffen ha-
ben, unterstreicht die föderalen 
und finanziellen Bedenken.

KMU und Alltagsrealität
Besonders betroffen sind Ge-

werbe und KMU. In vielen Betrie-
ben sind die Grenzen zwischen 
Unternehmer, Familie und Betrieb 
fliessend: Das Geschäftsauto wird 

privat genutzt, das Arbeits-
zimmer befindet sich 

im Eigenheim. Die 
Individualbesteue-
rung erzwingt hier 
eine künstliche 
Trennung, die an 
der Realität vor-
beigeht und neue 
Abgrenzungspro-

bleme schafft. 
Auch Familien mit 

ungleicher Einkom-
mensverteilung geraten 

unter Druck – etwa 
wegen Betreuungs-, 
Pflegearbeit oder Wei-

terbildung. Problematisch ist zu-
dem der Kinderabzug, der hälftig 
aufgeteilt und nicht übertragbar 
wäre. Dadurch gehen Abzüge ver-
loren und bestimmte Erwerbsmo-
delle werden steuerlich bevorzugt. 
Profitieren würden vor allem kin-
derlose Doppelverdiener mit ähn-
lichen Einkommen. Für viele Mit-
telstandsfamilien, Einverdiener-
Modelle und Familienbetriebe 
entstehen hingegen neue Nachteile 
und zusätzlicher Aufwand.

Die Abschaffung der Heirats-
strafe ist richtig. Die Individual-
besteuerung ist dafür jedoch ein 
unnötig komplizierter, teurer und 
praxisferner Weg. Ein Nein am 8. 
März ist deshalb kein Nein zur 
Fairness. Es ist ein Nein zu einem 
Systemumbau mit erheblichen 
Nebenwirkungen – und ein Ja zu 
einer pragmatischen, föderal ver-
träglichen Lösung. 

Ja zur Individualbesteuerung
Eine Steuerreduktion von 600 Mio. Franken für den 

Mittelstand – das ist nicht utopisch, sondern wäre die Folge der 
Abschaffung der Heiratsstrafe dank der Individualbesteuerung.

Warum ein Nein die  
vernünftigere Lösung ist

Die Heiratsstrafe soll weg. Doch die Individualbesteuerung 
schafft neue Bürokratie, belastet KMU und benachteiligt 

bewährte Familienmodelle.

Regine Sauter,  
Nationalrätin FDP. 

Yvonne Bürgin,  
Nationalrätin Die Mitte 

INFO
Vorlage zur Individualbesteuerung im Überblick
Was? Am 8. März wird über 
ein neues Bundesgesetz zur 
Individualbesteuerung abge-
stimmt. Es würde die steuer-
liche Sonderbehandlung von 
Ehepaaren abschaffen: Jede 
Person – egal ob verheiratet 
oder nicht – soll künftig ein-
zeln besteuert werden.
Warum? Ziel ist es, die «Hei-

ratsstrafe» zu beseitigen, also 
die höhere Steuerlast, die viele 
verheiratete Paare im Vergleich 
zu unverheirateten haben.
Was ändert? Ehepaare füllen 
getrennte Steuererklärungen 
aus und zahlen Steuern nach 
ihrem eigenen Einkommen. 
Kantone behalten weiterhin 
eigene Tarife.

Steuern

Steuern Steuern

JA zur Individualbesteuerung
8. März 2026

Heiratsstrafe abschaffen, 
Erwerbsarbeit fördern

ja-zur-individualbesteuerung.ch
Unsere Treuhandprofis 
kennen den Weg.

Wenn es darauf ankommt.

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Eben feierten wir 
noch seinen 80. 
Geburtstag, im 

«Strauss» in Winterthur. 
Karl Lüönd im tadellos 
schwarzen Anzug, 
weisses Hemd, silberne 
Krawatte. Flankiert von 
Walter Frey, umgeben 
von Medienlegenden 
Hildegard Schwaninger, Fibo Deutsch, Suzanne 
Speich. Kari – in jeder Hinsicht eine Wucht, der 
Herrscher im Raum, alle und alles stets im 
Auge, spendabel und geniesserisch, der Jubilar 
blickt mit Genugtuung auf seine 80 Jahre. 
Am 12. Mai 1945 in Flüelen geboren, Arbeitermi-
lieu, beginnt als Gymnasiast zu schreiben, 1974 
Chefredaktion «Blick», 1980 Chefredaktor «Züri 
Leu», gründet 1982 die «Züri Woche», leitet ab 
1998 das Medieninstitut des Verlegerverbandes, 
schreibt 30 Sachbücher – über den Ringier-Ver-
lag, das Zürcher Kinderspital, die Sterbehilfe Exit. 
«Blick» war kein Zufall. Nur er interessierte sich 
damals für Geschichten, die das Leben so schreibt. 

Und Karl interessierte, was Menschen bewegt: 
das alltägliche Drama von Angst und Wut, 
Staunen und Mitleid, Hass und Schadenfreude. 
Das Kreatürliche an Menschen halt, nicht was 
sie politisch so meinen. Das hatte etwas boule-
vardesk Befreiendes, Anarchisches, und da war 
Karl daheim, das machte ihm (und andern) 
grossen Spass. Wenn er dann in «Züri Leu», 
«Züri Woche» und später (bis 2020) die «Zürcher 
Wirtschaft, lustvoll gegen das Linke und Urbane 
schrieb, dann weniger, weil es ihm parteipoli-
tisch nicht passte; es war ihm einfach zu saftlos, 
zu abgehoben, kein Stoff für Erzählungen. 
Gewiss war seine Tonart bürgerlich, schon weil 
er die Realität attraktiver fand als Visionen. 
Stramm bürgerlich konnte er nie werden, zu 
sehr mochte er Querschläger und Spinner. 
Privat unterhielten wir uns nie über Trump oder 
die EU oder KI. Kari war auch da auf dem 
Laufendem, aber die Munitionsfabrik, in der 
sein Vater gearbeitet hatte, war einfach unend-
lich spannender. Erst recht die Winkelzüge der 
Publicitas, über die er grad ein Buch schrieb. 
Wenn er damit mal begann, dauerte es. Ein fast 

antiker Rhapsode, jedes Detail abrufbar, seine 
Sprache eher kurzangebunden, klar, direkt, 
immun gegen Moden und vorgestanzte Voka-
beln. Umso farbiger lebten die Geschichten auf. 
So porträtierte der Buchautor all die Unterneh-
mer: Karl Schweri und Denner, die Blochers und 
die Ems-Chemie, Emil Frey, Walter Reist, die 
Baloise. In ihrem Kreis fühlte er sich im Element. 
Er sah die Welt selber unternehmerisch, stets 
mit der Frage, was wir anstellen könnten – mal 
ein Buch (über Anwälte, 2005), mal eine 
Sonntagszeitung («Neues Sonntagsblatt», 1986). 
Kari, der Anreger, rare Mischung von Ideenfülle 
und Pragmatismus. Als Jäger traf er stets – auch 
mit seinem Magazin «Jagd & Natur».
«Das Gewissen der Branche» nannte man ihn. 
Nun, er war ein Meister im detailrealistischen 
Hinsehen und gründlichen Wissenwollen. Aus 
gewissenhafter Pflicht? Eher aus Erzähllust. Wer 
so vital interessiert ist an der Farbigkeit seiner 
Geschichten, braucht keine Sonderethik, er wird 
noch der kleinsten Figur von selbst gerecht.
Danke, Kari! Gute Zuhörer da oben! 
� Ludwig Hasler, Kolumnist

NACHRUF

Publizist, Autor (12. Mai 
1945–9. Feb. 2026)

Karl Lüönd, 
der Journalist als Erzähler

KARL LÜÖND
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Dieter Kläy

Mit der Totalrevision des Matu- 
ritätsanerkennungsreglements 
(MAR) und der Maturitätsaner-
kennungsverordnung (MAV) so-
wie der Verabschiedung des neu-
en nationalen Rahmenlehrplans 
haben Bund und Erziehungsdi-
rektorenkonferenz (EDK) per 1. 
August 2024 die Grundlagen für 
eine schweizweite Weiterentwick-
lung der gymnasialen Maturität 
geschaffen. Sie soll das seit 1995 
bestehende System ablösen. Ziele 
der Reform sind die Sicherstel-
lung der allgemeinen Studierfä-
higkeit, die Förderung einer ver-
tieften Gesellschaftsreife sowie 
die Steigerung der schweizweiten 
Vergleichbarkeit der Maturitäts-
abschlüsse. Die Kantone müssen 
die Bundesvorgaben bis zum 
Schuljahr 2029/2030 umsetzen.

Systemwechsel an Gymnasien
Heute bieten die 22 Kantons-

schulen im Kanton Zürich sechs 
Maturitätsprofile an: altsprach-
lich, neusprachlich, mathema-
tisch-naturwissenschaftlich, wirt-
schaftlich-rechtswissenschaftlich, 
musisch und philosophisch-päda-
gogisch-psychologisch. Neu wer-
den diese durch interdisziplinäre 
Schwerpunktfächer ersetzt.   

Im Kanton Zürich wurde die 
Umsetzung der Bundesvorgaben 
im Rahmen des Projekts Weiter-
entwicklung der Gymnasien 
(WegZH) vorbereitet und unter 
Einbezug des Schulfelds Vorschlä-

ge erarbeitet, die von September 
bis Mitte Dezember 2025 im Rah-
men einer Vernehmlassung zur 
Diskussion gestellt wurden. Im 
Zentrum stehen das schulische An-
gebot, die Grundlagen-, Schwer-
punkt- und Ergänzungsfächer, die 
kantonale Rahmenstundentafel, die 
Streichung der Maturitätsprofile und 
weitere Elemente, die die Rahmen-
bestimmungen für den Schulbe-
trieb betreffen. Die Zahl der Schul-
stunden soll nicht erhöht werden.  

12 Schwerpunktfächer
Im Vernehmlassungsentwurf 

zeigen sich einige Neuerungen. Die 
Stundentafel für die Grundlagen-
fächer wie z.B. Deutsch, Geschich-
te oder Mathematik soll an allen 

Kantonsschulen die gleiche sein. 
Sie bildet das Fundament der gym-
nasialen Ausbildung. Neu gehört 
auch Wirtschaft und Recht für alle 
Schülerinnen und Schüler dazu. 
Insgesamt stärker gewichtet wer-
den Sozial- und Naturwissen-
schaften sowie Wirtschaft und 
Recht. Neu werden zwölf Schwer-
punkte geschaffen, unter anderem 
Naturgesetze und mathematische 
Strukturen, Engineering, Medien-
Identität-Kommunikation, Italie-
nisch, Spanisch, Latein, Geopolitik 
und Wirtschaft und Recht und 
weitere.

Wirtschaft und Recht im Fokus
Begrüssenswert an der Reform 

ist, dass das Schulfach Wirtschaft 

und Recht insgesamt gestärkt 
wird, ist doch Wirtschaftskompe-
tenz ein wesentlicher Pfeiler des 
Wirtschaftskantons Zürich. Künf-
tig sollen sich die Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten die letzten 
vier Jahre bis zur Matur rund 
doppelt so intensiv damit ausein-
andersetzen wie heute. 

Hingegen droht beim bisheri-
gen Schwerpunktfach Wirtschaft 
und Recht eine Verwässerung, 
was die BBK ablehnt. Das von 
rund 20 Prozent gewählte Schwer-
punktfach soll mit Geografie oder 
Geschichte zu einem Mischfach 
werden, nur damit die vom Bund  
vorgegebene Interdisziplinarität 
eingehalten werden kann. Die 
BBK hat sich in ihrer Stellungnah-
me zur Vernehmlassungsvorlage 
sowohl für eine Erhöhung der 
Stundendotation ausgesprochen 
wie auch gegen eine Verwässerung 
des Schwerpunktfachs plädiert. 
Das Fach Wirtschaft und Recht ist 
in sich interdisziplinär und bedarf 
keiner Aufweichung. Nach Aus-
wertung der Vernehmlassungs-
antworten wird der Bildungsrat 
2026 die weiteren Beschlüsse fas-
sen. Die BBK wird das Projekt wei-
terhin genau verfolgen. 

Gymnasium: Keine Aufweichung des  
Schwerpunktfachs Wirtschaft und Recht
Die Reform des eidgenössischen Maturitätsanerkennungsreglements zielt darauf ab, die gymnasiale Bildung zu 
stärken. Wirtschaft und Recht wird als Grundlagenfach verankert. Für die Berufsbildungskommission des KGV 
(BBK) ist die geplante Dotation von lediglich acht Semesterlektionen zu wenig. Zudem soll im Schwerpunktfach 

keine Verwässerung stattfinden. Wirtschaft und Recht ist in sich interdisziplinär.

Dieter Kläy ist 
Präsident der 
Berufsbildungs-
kommission (BBK) 
des KGV.

Die Reform würde Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule zwar stärken, 
doch durch Vermischung mit weiteren Fächern verwässern. �stock.adobe.com/JackF

mit kompetenter Unterstützung und Verstärkung

Anzeige

Der erste Anlass des 
Berufsbildungsforums 
Zürcher Unterland Flughafen 
vom 22. Januar in Watt bei 
Regensdorf brachte die 
Generationenfrage aufs 
Tapet – frisch verpackt in 
viele Praxisbeispiele und frei 
von Klischees.  

Mark Gasser

«Unterschiede der Generationen – 
Herausforderungen und Chancen 
in der Berufsbildung.» Unter die-
sem Motto führte das Berufsbil-
dungsforum (BBF) Zürcher Unter-
land Flughafen im Hotel Thessoni 
in Watt bei Regensdorf seine erste 
grössere Veranstaltung durch. So 
will das BBF seinen Bekanntheits-
grad steigern. Das schien zu gelin-
gen: Präsident Urs Müller begrüss-
te einen vollen Saal, darunter rund 
zwei Fünftel Mitglieder des BBF – 
was auf einige Neumitglieder unter 
den Gewerblern, Ausbildnerinnen 
und HR-Verantwortlichen hoffen 
liess. Die Bezirksgewerbeverbände 
Dielsdorf und Bülach organisier-
ten den Anlass mit. 

Müller leitete über zum Input-
referat von Vera Class, Berufsbil-
dungsexpertin und mitunter Spe-
zialistin für wertschätzende Kom-
munikation unter Führungs- 
kräften. Sie stellte klar, dass sie die 
«Unterschiede der Generationen» 
eher fluid und nicht kategorisch 
betrachtet – quasi als Produkte 
sich wandelnder gesellschaftlicher 
und kultureller Herausforderun-
gen und Umweltprägungen, etwa 
von neueren Errungenschaften 
wie dem Smartphone. Das wieder-
um färbe auf die Berufsbildung ab 
– in dieser müssten gerade Aus-
bildner bereit sein, stets die Pers-
pektive zu wechseln und selbst zu 
lernen, um als soziale Schaltstellen 
Orientierung zu geben. 

Publikum diskutiert mit
Das Publikum wurde nicht aufs 

passive Zuhören reduziert: «Bei 
mir muss man mitmachen, man 
kann sich nicht nur berieseln las-
sen. Es gibt einen Unterschied 
zwischen Hirnnutzern und Hirn-
besitzern», so Class. Sie bat die 

Anwesenden, mit den Sitznach-
barn zu erörtern, was sie in ihrer 
Jugend beschäftigt habe – im Al-
ter zwischen 7 und 14, in dem 
«entwicklungspsychologisch viel 
abläuft». Da wurde über frisierte 
Töffli diskutiert, über erste Liebe, 
Schlaghosen, Lochstreifen, über 
die ersten surrenden Macintoshs 
im Büro oder über die feierliche 
Einweihung des ersten Faxgeräts. 
«In den letzten 20 Jahren hat sich 
so viel verändert, dass wir gar 
nicht wissen, was Jüngere darüber 
wissen, was wir damals hatten.» 

Generationen teilen also gesell-
schaftliche Erfahrungen – das 
schweisst zusammen und führt zu 
einer spezifischen Art des Fühlens, 
Denkens und Handelns. «Andere 
Generationen haben eine andere 
Realität.» Bei so vielen Kompeten-
zen, die die neue Welt verlangt, 
müssten auch wir Älteren mit der 
Zeit gehen. Sie selber lerne daher 
jeden Tag etwas von Lernenden. 
Beim Kennenlernen neuer Apps 
merkte sie: «Ich bin ein ständiges 
Bildungsprovisorium.» Das tägli-
che Gemeinsam-auf-den-Weg-Ge-
hen sei heute mehr gefragt als Au-
toritarismus – und letztlich auch 
eine Haltungsfrage: Bin ich auch 
Lernende? «Dafür bringe ich ih-
nen bei, wie man sozialverträglich 
Schluss macht. Und das geht nicht 
per Handy», scherzte Class. 

Anschliessend wurde im Zuge 
der Frage, ob Jugendliche noch Re-
spekt hätten, über Erziehungsme-
thoden diskutiert. «Wir waren frü-
her nicht anständiger, hatten aber 
schlichtweg Angst», so eine Stim-

me aus dem Publikum. Class wies 
auf das veränderte Respektsver-
ständnis hin. Titel interessierten 
die Jungen heute zum Beispiel we-
niger: «Das finde ich eine Errun-
genschaft. Man muss nicht Respekt 
haben vor etwas, das einen ungleich 
macht», befand sie. «Wir sind nicht 
gleich, aber wir sind gleich viel 
wert.» Keine Generation wisse so 
genau wie die Gen Z, was ihre 
Rechte seien. Doch man müsse ih-
nen auch ihre Pflichten aufzeigen, 
Grenzen und Regeln definieren. 
«Intervention ist notwendig, das 
erwarten sie auch von uns.» Kaum 
überraschend, ist den jüngeren 
Generationen in einer Welt voller 
Ablenkungen und Reizüberflutung 
Authentizität wichtig: Sie möchten 
Führungskräfte, die echt und prä-
sent sind, auch mal wütend – aber 
berechenbar und sie selber. 

KI und soziale Vereinsamung
Besorgt war Class über den dro-

henden Verlust des kritischen 
Denkens durch die KI-Möglichkei-
ten und die Verknappung echter 
sozialer Interaktionen. «Wenn wir 
gegen die Maschine antreten wol-
len, müssen wir das hochfahren.» 
Je mehr Digitalisierung, desto 
mehr soziale Interaktion sei als 
Gegensteuer nötig. «Wir müssen 
mehr miteinander reden.» Kaum 
erstaunlich, dass Jugendliche 
überwältigt und überfordert sind 
mit Selbstorganisation. 

Lehre früher und heute
Im Anschluss moderierte Class 

ein Podium mit Werner Scherrer, 

KGV-Präsident und selber einst im 
Vorstand des BBF, sowie Stefan 
Krebs, im Bildungsrat (für den 
KGV) und Unternehmer mit acht 
Lernenden. Engagiert diskutierten 
sie über heutige Anforderungen an 
Lehrstellen (wie Teilzeitpensen in 
der Lehre, die Scherrer kategorisch 
ablehnt) sowie ihren eigenen Wer-
degang. 

Krebs sagte, er habe während 
seiner Lehre vier Berufsbildner 
gehabt. «Aber von jedem konnte 
ich lernen.» Heute habe man sehr 
viele Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Und: «Wir alle müssen Lehr-
stellen schaffen im Wissen dass 
Lernende schwierig sein können. 
Aber vielleicht müssen wir die 
Sicht auch etwas ändern.» 

Werner Scherrers Berufslehre 
als Mechaniker begann harzig: Er 
sei von seinem ersten Lehrmeister 
ausgenutzt worden. Er habe nach 
anderthalb Jahren nicht gewusst, 
was eine Drehbank ist. So lernte 
er in den restlichen zweieinhalb 
Jahren, was es heisst, wenn ein 
Ausbildner freundschaftlich, aber 
immer hart am Limit fordert. 
Schliesslich schloss er die Prü-
fung dann doch souverän ab. 

Thomas Meier, Vorstandsmit-
glied des BBF, bedankte sich bei 
Vera Class und wünschte dem Pu-
blikum, dass man mit Stolz ein 
besseres Vorbild vorlebe. Freude 
haben und Leidenschaft verkör-
pern, mit sich zufrieden sein – 
diese Ausstrahlung wirke sich po-
sitiv aus. 

www.bbfzuf.ch

Generationen im Fokus im Unterland

Berufsbildungsexpertin Vera Class liess das Publikum mitdiskutieren. �Bild M.G.

INFO
Berufsbildungsforen: 
Finanzierung, Tätigkeit
Die regionalen Berufsbil-
dungsforen im Kanton Zürich 
sind als neun eigenständige 
Vereine organisiert. Das 
Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt (MBA) fördert den 
regelmässigen Austausch 
unter den Foren. Die Finan-
zierung wird durch das MBA 
und durch Aktivitäten der 
Foren sowie durch Mitglieder-
beiträge gewährleistet. 
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Samuel Dafner

Ob Tennisclub, Frauenchor, Gas-
senküche, Naturfreunde oder na-
tionaler Sportverband, jeder Ver-
ein gilt als juristische Person und 
ist damit – wie ein Unternehmen – 
grundsätzlich steuerpflichtig. Die 
Realität sieht aber differenzierter 
aus. Viele Vereine sind von der 
Steuerpflicht befreit. Entschei-
dend für eine Steuerbefreiung ist 
die Frage, ob ein Verein gemein-
nützig handelt oder wirtschaftlich 
tätig ist. 

Ein typisches Beispiel für ei-
nen steuerbefreiten Verein ist 
demnach eine ehrenamtlich ge-
führte Hilfsorganisation, die 
Spenden sammelt und diese di-
rekt für öffentliche und gemein-
nützige Projekte nutzt. Steuerbe-
freit sind ferner auch Vereine, die 
Kultuszwecke verfolgen, also 
Glaubensgemeinschaften, solan-
ge sie keine unternehmerischen 
Zwecke verfolgen. 

Das Gegenbeispiel wäre etwa 
ein Hauseigentümer-, Mieter-, 
Berufs- oder Sportverband, der 
sich in erster Linie um die Inte- 
ressen und Vorteile seiner Mit-
glieder kümmert und zur Finan-
zierung auch gewinnorientierte 

wirtschaftliche Tätigkeiten be-
treibt. 

Individuelle Prüfung 
In der Praxis ist die Unterschei-

dung zwischen gemeinnützigen 
und wirtschaftlichen – also steu-
erbaren und nicht steuerbaren – 
Bereichen gar nicht immer so klar. 
Deshalb müssen Vereine, die eine 
Steuerbefreiung erlangen möch-

ten, in den allermeisten Kantonen 
ein Gesuch stellen. Da wird indivi-
duell geprüft, ob die Bedingungen 
für die Steuerbefreiung erfüllt 
sind: mit einem vertieften Blick in 
die Tätigkeiten, die Statuten und 
die Finanzen des Vereins. 

In diesem Zusammenhang er-
weist es sich als hilfreich, dass je-
der Verein verpflichtet ist, eine 
Buchhaltung zu führen und eine 
Jahresrechnung zu erstellen. Sie 

bildet eine wichtige Grundlage, 
um zwischen steuerbarem und 
nicht steuerbarem Gewinn zu un-
terscheiden. 

Und der lokale Sportverein?
Die Aktivitäten des Fussball-

clubs oder des Musikvereins im 
Dorf sind in der Regel nicht auf 
das Wohl von Dritten ausgerich-
tet, also nicht als gemeinnützig 
einzustufen. Eine formelle Steuer-
befreiung kommt hier also meis-
tens nicht in Betracht. Faktisch 
bezahlt aber ein grosser Teil der 
kleinen Lokalvereine ebenfalls 
keine Steuern. Dies aus dem ein-
fachen Grund, dass es für den 
massgeblichen Gewinn und das 
massgebliche Kapital Freibeträge 
gibt. Für Vereine, deren Zahlen 
unterhalb dieser Grenzwerte lie-
gen, fällt keine Gewinn- oder Ver-
mögenssteuer an. 

Christian Gersbach

In der Schweiz spielt das arbeits-
rechtliche Schlichtungsverfahren 
eine zentrale Rolle als erster 
Schritt im Fall von Streitigkeiten 
zwischen einem Arbeitnehmer 
und einem Arbeitgeber. Ziel des 
Schlichtungsverfahrens ist es, mit 
Hilfe des neutralen Schlichters zu 
prüfen, ob eine einvernehmliche 
Regelung der Streitigkeit in die-
sem frühen Verfahrensstadium 
möglich ist. Das Schlichtungsver-
fahren ist im schweizerischen 
Prozessrecht verankert, vor allem 
in Art. 197 ff. der schweizerischen 
Zivilprozessordnung (ZPO), und 
wird durch kantonale Ausfüh-
rungsregeln ergänzt. Erfahrungs-
gemäss können in diesem struk-
turierten Rahmen eine Vielzahl 
von kleineren Streitigkeiten ein-

vernehmlich gelöst werden, und 
die Friedensrichterämter im Kan-
ton Zürich weisen eine hohe Ver-
gleichsquote auf.

Das arbeitsrechtliche Schlich-
tungsverfahren ist grundsätzlich 
obligatorisch, bevor der Kläger 
den Fall vor das zuständige Ar-
beitsgericht bringen kann. Nach 
dem Grundsatz «zuerst schlich-
ten, dann richten» muss die kla-
gende Partei also in aller Regel ein 
Schlichtungsgesuch einreichen. 
Ausnahmen von der Schlich-
tungspflicht gibt es nur in engen 
Grenzen, z. B. wenn der Streitwert 
mehr als 100 000 Franken beträgt 
und die Parteien gemeinsam auf 
die Durchführung des Schlich-
tungsverfahrens verzichten.

Im Kanton Zürich sind für ar-
beitsrechtliche Schlichtungen die 
Friedensrichterämter sachlich zu-
ständig, wobei gewisse Ausnah-
men bei Streitigkeiten aus dem 

Gleichstellungsgesetz bestehen. 
Diese sachliche Zuständigkeit ist 
in anderen Kantonen anders gere-
gelt, und das Schlichtungsverfah-
ren findet dort entweder vor dem 
Arbeitsgericht selbst oder an einer 
speziellen kantonalen Schlich-
tungsbehörde statt. Die örtliche 
Zuständigkeit richtet sich danach, 
wo der Beklagte (meist der Arbeit-
geber) seinen Wohn- oder Ge-
schäftssitz hat oder wo der Arbeit-
nehmer gewöhnlich seine Arbeit 
verrichtet hat; dem Kläger steht 
hier ein Wahlrecht zwischen die-
sen beiden möglichen Gerichts-
ständen zu. 

Die Kosten für das Schlich-
tungsverfahren sind moderat. Ar-
beitsrechtliche Schlichtungsver-
fahren bis zu einem Streitwert 
von CHF 30 000 sind kostenlos; 
bei höheren Streitwerten betra-
gen die Kosten in der Regel einige 
hundert Franken.

Ablauf des Verfahrens
Die Einleitung des Verfahrens 

erfolgt durch ein Schlichtungsge-
such, welches schriftlich an das 
zuständige Friedensrichteramt 
gerichtet wird. Dieses Gesuch 
muss mindestens enthalten:

•	 Die Bezeichnung der Parteien 
(Arbeitnehmer und Arbeitgeber);

•	 ein (beziffertes) Rechtsbegeh-
ren (z. B. Forderung ausstehen-

der Löhne, Überstunden, Ent-
schädigung wegen missbräuch-
licher Kündigung, Anpassung 
des Arbeitszeugnisses); und

•	 eine kurze Darstellung des 
Streitgegenstandes.

Die Friedensrichterämter stel-
len ein Formular für das Schlich-
tungsgesuch zur Verfügung. Bei-
zulegen sind grundsätzlich Unter-
lagen wie der Arbeitsvertrag, 
Lohnabrechnungen, Kündigungs-
schreiben und sonstige relevante 
Beweismittel. In der Praxis gibt es 
sowohl solche «Laien-Schlich-
tungsgesuche» mit rudimentären 
Angaben auf dem Formular als 
auch sehr detaillierte Rechts-
schriften von Anwälten. Ziel einer 
solchen detaillierten Rechts-
schrift ist in der Regel das Signal 
an den Arbeitgeber, dass die Kla-
ge bereit zur Einreichung an das 
Arbeitsgericht ist, wenn man sich 
in der Schlichtungsverhandlung 
nicht einigt. Die Einreichung die-
ses Gesuchs bewirkt, dass die 
Streitsache «rechtshängig» wird – 
also allfällige Fristen (z. B. bei ei-
ner angeblich missbräuchlichen 
Kündigung) gewahrt und die Zu-
ständigkeit fixiert werden.

Kernelement des Schlichtungs-
verfahrens ist die Schlichtungs-
verhandlung. Für diese gilt für die 
Parteien grundsätzlich eine Er-
scheinungspflicht. Anwälte kön-

nen daher den Arbeitgeber zwar 
begleiten, dies entbindet den Ar-
beitgeber aber nicht davon, selbst 
einen Vertreter der juristischen 
Person zu entsenden, welcher 
über die Streitsache informiert 
und zum Abschluss eines Ver-
gleichs schriftlich bevollmächtigt 
ist. Ausgenommen von der Er-
scheinungspflicht sind Parteien 
mit Wohnsitz bzw. Sitz ausserhalb 
des fraglichen Kantons.

In der Schlichtungsverhand-
lung wird der Streitgegenstand 
frei besprochen. Es wird kein Pro-
tokoll über das Gesprochene er-
stellt, und allfällige Vergleichsan-
gebote dürfen im Nachgang nicht 
gegen eine Partei verwendet wer-
den, wenn in der Verhandlung 
kein Vergleich zustande kommt. 

Wenn anlässlich der Verhand-
lung ein Vergleich abgeschlossen 
wird, so wird dieser vor Ort for-
malisiert. Wenn kein Vergleich 
zustande kommt, so stellt das 
Friedensrichteramt dem Kläger 
die sogenannte Klagebewilligung 
aus. Diese berechtigt den Kläger, 
den Fall innerhalb der nächsten 
drei Monate vor das zuständige 
Arbeitsgericht zu bringen.

Fazit
Schlichtungsverfahren sind eine 

sinnvolle «letzte Möglichkeit», ei-
nen häufig langwierigen und kost-
spieligen arbeitsrechtlichen Pro-
zess zu vermeiden. Für eine erfolg-
reiche Schlichtungsverhandlung 
ist es unabdingbar, dass die Vertre-
ter des Arbeitgebers gut vorbereitet 
und mit einer klaren Strategie zur 
Verhandlung erscheinen. Gerade 
bei komplexeren Fällen ist daher 
der rechtzeitige Beizug eines spezi-
alisierten Anwalts erfahrungsge-
mäss sehr zu empfehlen.

Arbeitsrechtliche Schlichtungsverfahren
Gelegentlich hört man als Arbeitgeber von (ehemaligen) Arbeitnehmern Sätze wie «Wenn ihr  

bis Ende Woche nicht bezahlt, verklage ich euch vor Gericht». Doch so schnell geht das in der Praxis nicht,  
und der Kläger muss vorab in aller Regel zwingend das Schlichtungsverfahren durchlaufen.

Christian Gersbach  
ist Fachanwalt 
SAV Arbeitsrecht 
und Leiter der 
Praxisgruppe 
Arbeitsrecht bei 
CMS von Erlach 
Partners AG. 

Streitigkeiten am Arbeitsplatz landen in aller Regel nicht vor Gericht. �

Bi
ld

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/m
ot

or
tio

n

«Die Friedens- 
richterämter im  
Kanton Zürich  

weisen eine hohe 
Vergleichsquote 

auf.»

Wer – wie ein Fussballverein – zur Finanzierung gewinnorientierte Tätigkeiten betreibt, ist steuerpflichtig. � Archivbild M.G.

Samuel Dafner
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. Treu- 
händerverbands 
TREUHAND| 
SUISSE, Sektion ZH

Der KMU-Verband Winterthur 
und Umgebung begrüsst die kürz-
lich von der Stadt Winterthur vor-
gestellte Grundlagenstudie zum 
Wirtschaftsverkehr, kritisiert je-
doch deren verkehrspolitische 
Ausrichtung als unzureichend 
wirtschaftsfreundlich. Besonders 
besorgt zeigt sich der Verband 
über das Ziel der Stadt, den moto-
risierten Individualverkehr bis 
2040 um 50 % zu reduzieren. Ohne 
eine klare Ausnahme für den 
Wirtschaftsverkehr drohten er-
hebliche wirtschaftliche Schäden.

Die Studie bestätige zentrale 
Anliegen der Unternehmen: Ein 
grosser Teil des Wirtschaftsver-
kehrs sei nicht verlagerbar, die 
Stausituation auf den Hauptein-
fallsachsen bereits heute kritisch 
und die rasche Realisierung der 
Zentrumserschliessung Neuhegi-
Grüze dringend notwendig. Positiv 
bewertet der Verband die Prüfung 
von Massnahmen wie spezielle 
Parkfelder für Liefer- und Dienst-
leistungsverkehr sowie Ausnah-
men bei Verkehrsbeschränkungen. 
Entscheidend sei jedoch eine kon-
sequente und zeitnahe Umsetzung. 
Gleichzeitig warnt der Verband da-
vor, dass aktuelle verkehrspoliti-
sche Massnahmen den motorisier-
ten Verkehr pauschal einschrän-
ken und so KMU stark belasten.

Kritisch sieht der Verband zu-
dem, dass der Wirtschaftsverkehr 
in der Studie zu tief erfasst wurde, 
da etwa Fahrzeuge ohne Firmen-
beschriftung nicht berücksichtigt 
seien. Nebst manuellen Verkehrs-
erhebungen (an der Technikum- 
und St. Galler-Strasse), die beson-
ders die Branchen Dienstleistun-
gen, Bau und Transport als 
dominant ausmachten, wurden 
16 Interviews mit Unternehmen 
durchgeführt. 

Der KMU-Verband fordert unter 
anderem, den Wirtschaftsverkehr 
vom Reduktionsziel auszunehmen, 
ihn vollständig in Planungen zu be-
rücksichtigen, bessere Park-and-
Ride-Angebote für Pendler zu schaf-
fen sowie gut erreichbare Gewerbe-
zonen an Autobahnanschlüssen 
einzuplanen. Verkehr dürfe nicht 
pauschal bekämpft, sondern müsse 
intelligent gelenkt werden. (ZW)

Winterthur: Kritik 
an Studie über  

Wirtschaftsverkehr

Vereine: Steuerpflichtig oder nicht?
In der Schweiz gibt es 100 000 Vereine. Im Kanton Zürich gibt es gemäss 

Schätzungen zwischen 8000 und 12 000 Vereine, alleine 2300 sind Sportvereine. 
Die einen müssen Steuern bezahlen, die anderen nicht. Was macht den Unterschied?

«Entscheidend für  
eine Steuerbefrei-
ung ist die Frage,  

ob ein Verein  
gemeinnützig han-

delt oder wirt-
schaftlich tätig ist.»
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Anzeige

Man muss der Zürcher Stadtpolitik eines 
lassen: Sie ist verlässlich. Während 
Start-ups kommen und gehen, Park-

plätze verschwinden und Baustellen reifen wie 
guter Blauschimmelkäse, bleibt der Stadtrat das, 
was er immer war – ein Ruhepol der Gewissheit, 
dass alles genauso weitergeht wie bisher. Und 
genau deshalb müssen die bisherigen Stadträtin-
nen und Stadträte wiedergewählt werden.
Denn wer, wenn nicht sie, könnte glaubhaft 
versprechen, dass Experimente mit Verkehrs-
führung, Abgaben, Regulierungen und wohlmei-
nenden Verboten auch künftig mit der gleichen 
Beharrlichkeit umgesetzt werden? Kontinuität 
ist schliesslich ein Wert an sich. Man weiss, was 
man bekommt: mehr Komplexität, höhere 
Kosten, weniger Umsatz, längere Bewilligungs-
verfahren – und dazu eine Kommunikation, die 
erklärt, warum das alles alternativlos, nachhal-
tig und im Grunde ein Geschenk ist.
Ein Wechsel wäre riskant. Neue Köpfe könnten 
auf die Idee kommen, Dinge zu vereinfachen. 
Oder schlimmer: gesunden Menschenverstand 
walten zu lassen. Das würde das fein austarierte 
Gleichgewicht stören, in dem man sich seit 
Jahren eingerichtet hat. Nein, Zürich braucht 

keine Überraschungen, sondern die tröstliche 
Gewissheit, dass jede Herausforderung mit einer 
Arbeitsgruppe, einer Studie und einem Proviso-
rium beantwortet wird, deren Einführung sich 
dann vorsorglich verzögert.
Und dann wäre da noch Balthasar Glättli. Sein 
Einzug in den Stadtrat wäre nur konsequent. 
Nicht, weil er etwas grundsätzlich anders 
machen würde – das wäre ja suboptimal –, 
sondern weil er das bestehende System mit der 

nötigen rhetorischen Eleganz eines Apostels 
abrunden könnte. Wo andere verwalten, erklärt 
er. Wo Prozesse stocken, liefert er die moralische 
Einordnung gleich mit. Das schafft Klarheit: Man 
weiss wenigstens, warum etwas nicht funktioniert.
Zudem würde seine Präsenz garantieren, dass 
jede Debatte zuverlässig auf die grosse gesell-
schaftliche Flughöhe gehoben würde. Sachfragen 
sind schliesslich heikel, wenn man sie nicht mit 
Haltung, Symbolik und einem leichten Unterton 
pädagogischer Strenge versehen kann. Zürich 
liebt das. Man fühlt sich ernst genommen, 
belehrt und beruhigt zugleich.
So gesehen ist die Wiederwahl der bisherigen 
Mannschaft und die Ergänzung um Glättli kein 
politischer Entscheid, sondern eine Art Service 
public. Sie garantiert, dass Zürich auch in 
Zukunft das bleibt, was es heute ist: eine Stadt, 
die sich selbst sehr, sehr ernst nimmt und genau 
weiss, was gut für alle ist – auch und vor allem 
für Stadtzürcher KMU.
Fazit: Augen zu, die immer gleichen ideologischen 
Köpfe wählen, weitermachen wie bisher. Für 
Stabilität. Für Verlässlichkeit. Für das gute alte 
Gefühl, dass alles schlimmer werden könnte – 
aber zum Glück nicht überraschend.
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Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Die Beschwerdeführer haben den Rechtsweg mit 
der nötigen Sorgfalt und Verantwortung ausge-
schöpft. Auch wenn das Bundesgericht an seiner 
Praxis festhält, war es richtig, diese für die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer zentrale Frage höch-
strichterlich klären zu lassen.

Veränderte Ausgangslage
Mit der Volksabstimmung vom 28. September 2025 
zur Abschaffung des Eigenmietwerts hat sich die 
Ausgangslage teilweise verändert. Der Regierungs-
rat verzichtete deshalb auf eine Erhöhung der Eigen-
mietwerte. Bei den Vermögenssteuerwerten bleibt 
eine Anpassung hingegen erforderlich; diese müs-
sen 70 bis 100 Prozent des Verkehrswerts betragen.

Unterstützung für  
Eigentümer
Ab der Steuerperiode 2026 nehmen die Gemeinden 
die Neubewertung vor. Die Verfügungen werden 
Anfang 2027 erwartet. Gerade in dieser Phase ist es 
wichtig, die Bewertungen fachlich zu überprüfen. 
Die Schätzungsfachleute des Hauseigentümerver-
bandes unterstützen Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer mit fundierten Verkehrswertbeur-
teilungen und begleiten sie bei allfälligen Einwen-
dungen im Einschätzungsverfahren.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Mit Urteil vom 16. Dezember 2025 hat das Bundesge-
richt die Beschwerde des Hauseigentümerverbands 
Kanton Zürich sowie von Albert Leiser, Direktor des 
HEV Kanton Zürich, und mir gegen die Weisung 2026 
des Regierungsrats des Kantons Zürich abgewiesen. 
Damit endet ein Verfahren, das der Verband im In-
teresse seiner rund 72’000 Mitglieder zunächst poli-
tisch und anschliessend auf dem Rechtsweg bis vor 
die höchste gerichtliche Instanz geführt hat.

Gerichtsentscheide hatten festgehalten, dass die 
Immobilienpreise im Kanton Zürich seit 2009 gestie-
gen sind und die Vermögenssteuerwerte für Liegen-
schaften nicht mehr bundesrechtskonform waren. 
In zahlreichen Fällen lagen diese unter der rechtlich 
zulässigen Bandbreite, wodurch die rechtsgleiche 
Behandlung der Steuerpflichtigen nicht mehr ge-
währleistet war.

Der Regierungsrat beschloss deshalb 2024 eine 
Neubewertung der Liegenschaften mit einer durch-
schnittlichen Erhöhung der Eigenmietwerte um 
rund 10 Prozent und der Vermögenssteuerwerte 
um rund 50 Prozent.

Weisung gerichtlich  
überprüfbar?
Der HEV Kanton Zürich setzte sich von Beginn weg 
für eine differenzierte Neubewertung ein und wollte 
verhindern, dass Eigentümerinnen und Eigentümer 
individuell Einsprache erheben müssen. Trotz punk-
tueller Anpassungen durch den Regierungsrat focht 
der Verband die Weisung vor dem Verwaltungsge-
richt an.

Ziel der Beschwerde war es, eine schematische Neu-
bewertung aller Liegenschaften zu verhindern und 
gleichzeitig zu vermeiden, dass jeder Eigentümer 
einzeln Einsprache erheben muss. Im Zentrum des 
Verfahrens stand jedoch die Frage, ob die Weisung 
überhaupt angefochten werden kann.

Das Verwaltungsgericht trat im Juni 2025 nicht auf 
die Beschwerde ein und qualifizierte die Weisung als 
Verwaltungsverordnung mit Aussenwirkung. Der 
Entscheid erging in Fünfer- und nicht wie üblich in 
Dreierbesetzung und enthielt eine abweichende 
Minderheitsmeinung. Die Beschwerdeführer zogen 
den Entscheid deshalb ans Bundesgericht weiter.

Bundesgericht hält an  
Rechtsprechung fest
Dieses bestätigte mit Urteil vom 16. Dezember 2025 
seine bisherige Praxis und trat auf die Beschwerde 
nicht ein. Die Weisung ist per 1. Januar 2026 in Kraft 
getreten.

Bundesgericht bestätigt leider bisherige Praxis
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